
Photo v.L.Mary Ogunwaye Oparocha

Vorwort

In dieser Arbeit habe ich es mir zur Aufgabe gemacht,

ein Stück Kolonialgeschichlezu schreiben, wobei ich ver-

suche, die Kolonisation aus der Sicht der Betroffenen

heraus zu verstehen und zu analysieren. Die Frauenrevolten

von 1925 und 1929, die in extremer Form Unzufriedenheiten

mit dem kolonialen System zum Ausdruck brachten, habe ich

hier zum Ausgangspunkt genommen, um Verânderungen aufzu-

zeigen, die seit dem Eindringen der britischen Kolonisato-

ren mit der Gesellschafts- und Wirtschaftsstruktur der Ig-

bo des südbstlichen Nigeria vorgegangen sind. Spezielles

Augenmerk habe ich dabei auf die Rolle der Frau geworfen.

Die zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts sehe ich als Wende-

punkt an, von dem aus sich die Position der Frau als un-

abhângige Produzentin und Hândlerin entscheidend umstruk-

turierte. Dieser Prozess, der hier für Igboland beschrieben

wird, kann in anderen Teilen Westafrikas ebenfalls nachvoll-

zogen werden und mag bis zu einem gewissen Grad ais bei-

spielhaft gelten.
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Die Arbeit verbindet die Auswertung von historischem

Archiv- und Sekundârmaterial mit der Analyse von vdlker-

kundlichen Monographien und mündlichen historischen Uber-

lieferungen und versucht die Synthese von vdlkerkundlichen

und geschichtlichen Ansâtzen. Die afrikanischen Quellen

der mündlichen historischen Uberlieferung,wie sie von Au-

toren wie G.I. Jone und A.E. Afigbo gesammelt worden sind,

werden hier zum Ausgangspunkt der Analyse genommen und

durch schriftliche europâische Quellen ergânzt. Die euro-

pâische Reaktion auf die Frauenrevolten soli hier bewuBt

an zweiter Stelle stehen.

Ich mdchte die Gelegenheit wahrnehmen, mich hier bei

all den Personen zu bedanken, die meine Arbeit durch ihre

Kritik und ihren Zuspruch gefôrdert haben:

M. Claude Meillassoux, Dr. S. Benson, Dr. E.N. Goody,

Dr. G.I. Jones. Meinen Freunden Mamadou Diawara und Dev

Modley mdchte ich für die anregenden Diskussionen danken.

Ich werde auch niemals die Gastfreundschaft derer verges-

sen, die mich in Nigeria aufgenommen haben, Prof. Obiechina,

Dr. Nina Mba, Mrs. Marlies Okeke und viele andere.

Die Arbeit sei den alten 1929igern gewidmet, die mich

durch ihre immer noch frischen Erinnerungen erst dazu ge-

bracht haben, dieses Buch zu schreiben: Eze G.A. Waturocha,

Mary Ogunawanye, Eze Opamocha Anyamele und viele andere.

Berlin, 24. September 1982
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The Disturbed Areas (derived from Report, facing page 159)

Extrait:
Report of the Aba Conimision of Inquiry. Lagos 1930

"Report of the Comission of Inquiry appointed to
inquire into the Disturbances in the Calabar and
Owerri Provinces, December 1929"

IN: Ifeka-Moller, 1975 	 p. 130
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Einleitung 

Ende Oktober 1925 zogen Gruppen von Igbofrauen durch

die Zentren der sildôstlichen Provinzen des Protektorates

Nigeria. In Okigwi, Umuahia, Awgu u.s. versammelten sie
1)

sich vor den Hâusern der Warrant Chiefs und zogen die

Menge an mit ihrem Protestgesang. Sie protestierten

gegen die radikalen Umwâlzungen seit dem Eindringen der

Englânder. Diesen Protest drückten sie in religiiiser Form,

als eine Nachricht des Gottes Chineke, aus. Der Gott be-

fahl darin allen Igbo, die alten Gebrâuche wieder zu

respektieren und die Englânder aus dem Lande zu jagen.

Chineke, auch Chukwu genannt, war eine der wenigen Instan-

zen, die von allen Igbo anerkannt wurde, denn seine Orakel

konnten Konflikte zwischen den autonomen politischen Ein-

heiten schlichten, aus denen das vorkoloniale Igboland

bestand. Die Autoritât des Gottes war so stark, da3

selbst die Warrant Chiefs es nicht wagten, sich der Be-

wegung entgegenzustellen.

1)

Warrant Chief: afrikanischer Beamter, von den Briten ein-
gesetzt, um ihre Befehle auszuführen und
dem Volk zu übermitteln und um Gericht zu
halten.
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Die Frauen forderten ihre Zuhôrer auf, von nun an die

Missionen zu boykottieren und ihre Tôchter nicht mehr

an Christen zu verheiraten. Sie verlangten von den jun-

gen Mâdchen, daB sie den alten Gebrâuchen gemâB unbeklei-

det gehen sollten bis zur Geburt ihres ersten Kindes.

Auf dem Markt von Umuahia rissen alte Frauen sogar den

jungen Mâdchen die Kleider vom Leib. Alle schwangeren

Frauen sollten Nahrungsmittel vermeiden, die die unheil-

voile Geburt von Zwillingen provozieren kônnten. Die Pro-

testierenden verlangten auch, daB von nun an nur Frauen

(und keine Mânner) Maniok anbauen sollten und daB die Le-

bensmittelpreise auf den vorkolonialen Stand festgesetzt,

der Brautpreis herabgesetzt und das englische Geld abge-

schafft werden sollte.

1)
Jeder, der die Nachricht hôrte, muBe die Native Courts

boykottieren und die StraBen meiden, die von den Kolonial-

herren gebaut-worden waren, und die den englischen Hând-

lernZugang zum Hinterland verschafften. Die Schaulustigen,

die sich um die tanzenden und singenden Frauen drângten,

wurden angehalten, zehn Shilling beizutragen und den

Willen Chinekes in ihrem Dorf bekanntzumachen. So verbrei-

tete sich die Bewegung rasch von Dorf zu Dorf und fand

immer grtiBeren Zulauf.

1)

Native Courts: Lokale Gerichtshtife, die von den Kolonial-
herren mit Einheimischen besetzt worden
waren und die Recht sprachen nach einheimi-
schen Gebrâuchen, durchsetzt mit westlichen
Moralvorstellungen.
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Erst Anfang 1926 zerschlugen die Truppen der Englânder

die Bewegung, die spâter als Nwaobiala, Aufstand der

tanzenden Frauen, bekannt werden sollte und die der be-

deutenderen Revolte von 1929 als Vorbild diente.
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4

Knapp zwei Jahre nach der Einführung der Kopfsteuer für

aile Mânner über fUnfzehn Jahren, lief im Oktober, Novem-

ber 1929 in der Provinz von Owerri das Gerücht um, daB die

britische Regierung vorhabe, auch die Frauen zu besteuern.

Die Versammlung der Marktfrauen waren gewarnt und hand-

lungsbereit.

In diese gespannte Atmosphâre fiel am 23. November 1929

ein kleiner Zwischenfall, der eine Revolte von zehntausen-

den Frauen in groBen Teilen des Igbolandes auslibsen sollte.

In Oloko geriet der Schullehrer Emeruwa, der mit der Zâh-

lung des Besitzes der Steuerpflichtigen beauftragt war,

in Konflikt mit Nwanyeruwa, der Frau eines Steuerpflichti-

gen, die sich weigerte, Vieh und Hütten in Abwesenheit

ihres Mannes zâhlen zu lassen. Es kam zu Handgreiflich-

keiten. Uberzeugt, daB nun auch sie besteuert werden soll-

te, versammelte Nwanyeruwa die Frauen von Oloko und über-

redete sie, den Hof des Lehrers und den seines vorgesetzten

Warrant Chiefs, Okugo, zu belagern.

Junge Palmsprossen, Symbol der Gefahr und des Aufstandes,

wurden in die Nachbarddrfer geschickt und riefen die Be-

wohnerinnen zum Beistand auf. Immer greiBer wurde die Zahl

der Belagerer und selbst das Eintreffen des britischen Be-

zirksoffiziers mit seinen Polizisten konnte sie nicht ein-

schüchtern. Beeindruckt von der Zahl und Entschlossenheit

der Protestierenden erklârte sich der Offizier bereit,

ihnen diewhriftliche Erklârung zu geben, daB man sie

nicht besteuern werde.
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Um die Frauen zu beruhigen, verhaftete er den Warrant

Chief Okugo und seinen Beauftragten wegen Unruhestif-

tung und warf die Amtsmütze des ersteren in die Menge

der jubelnden Frauen. Die Revoltierenden von Oloko wa-

ren zufriedengestelit, doch die Revolte ging welter.

Der erfolgreiche Protest der Frauen von Oloko wurde

in vielen Teilen des Landes als Sieg über die Warrant

Chiefs aufgefaBt. Nwanyeruwa wurde ais Heldin gefeiert

und viele Frauen folgten ihrem Beispiel. Sie griffen

die Native Courts an, verlangten die Mützen der

Warrant Chiefs und befreiten die Gefangenen, die oft

nur im Gefângnis saBen, weil sie die Steuern nicht be-

zahlen konnten. Vielerorts plünderten und zerstdrten sie

die Warendepots der Europâer und die Banken und Postbu-

reaus in Aba und Imo River.Bekleidet mit Palmblâttern,

um den Kopf hatten sie jungen Farn gewunden, belagerten

die Frauen die Warrant Chiefs und ihre Angesteliten

und schüchterten sie mit ihren Tânzen und Protestge-

sângen ein. Mit Stdcken und manchmal auch mit Macheten

bewaffnet, entluden sie ihre Wut vor allem gegen die Ge-

bâude der Kolonialverwaltung und der europâischen Hând-

ler, die sie manchmal vdllig zerstôrten.

Jedoch kein einziger Mann wurde getôtet und eine kleine

Zahl von Polizisten, die in die Luft schoB, genügte

meist, um Tausende von Frauen auseinanderzutreiben4
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Doch die Revolte flackerte stets an anderen Orten

wieder auf und fuhr fort, sich über das gesamte

Igboland auszubreiten, mit Ausnahme der Provinz

Onitsha. Sie traf sogar den von den Ibibio bewohn-

ten Süden.

Vom Dezember 1929 an mobilisierten die Englânder

Polizei und Armee und lieBen direkt in die Menge

schieBen. Am 16. Dezember unterschrieb ein englischer

Offizier in Opobo eine Vereinbarung mit den Wortfüh-

rerinnen der Protestierenden, die das Gerichtshaus

von Opobo belagerten. Doch die Unterzeichnung ent-

ging dem grôBten Teil der Frauen, die die Belagerung

fortsetzten bis die Soldaten in die Menge schossen:

neunundzwanzig verloren das Leben. Sechzig Frauen

waren getôtet, als im Januar 1930 jeder Widerstand

aufgegeben
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Der Aufstand von tausenden nigerianischer Frauen,

die ihre Forderungen durch Tânze und Gesânge ausdrück-

ten, in Palmblâtter gehüllt und mit Farn um den Kopf,

erscheint vielleicht auf den ersten Blick wie eine

exotische Sensationsstory, aber wohl kaum wie die be-

wuBte und wohlorganisierte Reaktion auf untragbare wirt-

schaftliche MiBstânde. Die Kolonialherren waren daher

eher hilflos angesichts dieses Protestes, der Formen

annahm, die ihnen vôllig fremd waren und deren Symbolik

sie nicht verstanden. Auch hatten sie die Interessen

der Frauen kaum in die Programme ihrer Kolonialregie-

rungen aufgenommen, geschweige denn in ihnen einen meig-

lichen Gegner ihrer Politik und ihres Handels gesehen.

Wenig war über die Rolle der Igbofrauen in Wirtschaft

und Politik bekannt. Es ist den Revolten der zwanziger

Jahre zu verdanken, daB sich die Aufmerksamkeit von

Wlkerkundlern, Kolonialbeamten und Missionaren zum

ersten Mal vor allem auf die Frauen richtete. Wir besit-

zen daher weit mehr Informationen über die Igbofrauen,

Anfang dieses Jahrhunderts, als über Frauen anderer

afrikanischer Wlker.

Die britische Kolonialverwaltung führte nach der Re-
1)

volte von 1929 grolle Umfragen durch, die als Hauptgrund

1)

Report of the Aba Commission 	 1930
Birrell Gray Commission 	 1930
Coli. Punishment Inquiry 	 1930
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fUr die Unzufriedenheit der Frauen die Angst vor der Be-

steuerung und die Korruption der Warrant Chiefs angaben.

Diese Erklârungen erscheinen ungentigend und oberflâchlich.

Der Verdacht der Frauen, daB auch sie Steuern zahlen soll-

ten, erklârt,wie die Revolte von 1929 ausbrechen konnte,

nicht aber ihren Fortgang. Denn der Aufstand breitete

sich aus, selbst nachdem die Frauen das schriftliche Ver-

sprechen erhalten hatten, dal sie keine Steuern zu bezah-

len brâuchten. Die Korruption der Warrant Chiefs traf

Mânner wie Frauen und erklârt nicht, warum nur Frauen an

der Revolte beteiligt waren.

Die Erklârung filr die beiden Frauenrevolten kann nur in

der Struktur und Geschichte der Igbogesellschaft selbst ge-

funden werden. Die Aufstânde keinnen nicht nur als die Kon-

sequenz einer plôtzlichen MiBstimmung angesehen werden,

sondern eher a,ls die Explosion von Unzufriedenheiten, die

sich wâhrend der Kolonialzeit angehâuft hatten. Die Frauen

reagierten hier zum ersten Mal in organisierter Weise auf

den Verlust ihrer wirtschaftlichen und politischen Position

unter der Kolonialregierung.

Die Revolten markierten einen Angelpunkt in der Kolonial-

geschichte des Igbolandes. Das Land der Igbos,ohne direkten

Zugang zum Meer, im tropischen Regenwald S-E Nigerias gele-

gen, war eine der am spâtesten kolonisierten Gegenden Afrikas.
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Obwohl die Igbos über Jahrhunderte wichtige Partner

der Europâer im dl- und Sklavenhandel waren, hatten

es die europâischen Hândler stets vermieden, sich den

Gefahren des malariaverseuchten Hinterlandes auszusetzen.

Die Igbohândler verkauften ihre Güter an afrikanische

Zwischenhândler, die von der Küste kamen und die direkt

mit den Europâern Handel trieben. Der Handel im Inneren

des Landes kam daher nie mit den Europâern in Berührung

und bliebt bis zum Anfang dieses Jahrhunderts unter der

alleinigen Kontrolle der Igbo.

Erst mit dem Palmdl-Boom, Ende des neunzehnten Jahrhun-

derts, stieg das Interesse der Englânder, die Produktion

und Kommerzialisierung im Inland selbst zu überwachen

und das Monopol der afrikanischen Hândler zu brechen.

1904 eroberten britische Truppen, den wirtschaftlichen

Interessen ihres Landes folgend, das aus kleinen unab-

hângigén polftischen Einheiten bestehende Hinterland der

Biafraküste. Die Kolonisatoren bauten breite Stra3en, die

die Lastwagen der Handelsgesellschaften bis in die Ddrfer

vordringen lieBen, führten die britische Wâhrung als

offizielles Tauschmittel ein, gaben den Native Courts

richterliche Gewalt und verpflichteten 1928 die Igbos,

Steuern zu bezahlen. In den zwanziger Jahren waren die

Strukturen der Kolonisation so weit entwickelt, daB sie

bis in die Ddrfer vordrangen und das tâgliche Leben der

Bevdlkerung verânderten.
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Die Forderungen der Frauenrevolten werden ich als Aus-

gangspunkt dienen, um diese Verânderungen aufzuzeigen.

Die Revolten ziehen die Aufmerksamkeit auf die Mecha-

nismen des vorkolonialen Wirtschaftssystems der Igbo.

Sie werfen Fragen auf liber die Rolle des vorkolonialen

Muschel- und Metallgeldes, die Organisation des Handels

und die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau.

Indem ich die Nur-Frauen-Revolten erklâre, eichte ich

zeigen, daB die Igbo Mânner und Frauen auf unterschied-

liche Weise von der Kolonisation betroffen waren und

daB die Rolle der Frau von den Kolonialherren auf ekla-

tante Weise miBinterpretiert worden ist.

Die Revolte der Igbofrauen steht nicht allein in der

.Geschichte Westafrikas. Anfang der dreiBiger Jahre revol-

tierten die Frauen in Togo gegen die Wirtschaftspolitik

der Kolonialregierung, 1958 protestierten Tausende von

Kom-Frauen (West-Kamerun) gegen Gesetze, die ihre wirt-

schaftliche Freizügigkeit einschrânkten, 1958 stürmten

Frauen in Abidjan (ElfenbeinkUste) das Gefângnis von

Grand Bassam, in dem politische Gefangene inhaftiert waren.

Die Motive der verschiedenen Revolten eigen sich sehr von

einander unterscheiden und doch keinnte man sie aile auf

die besondere Rolle der westafrikanischen Frau zurUck-

führen. Im Gegensatz zum westeuropâischen Modell,das

die Frau in der Kleinfamilie eingebunden sieht, als

Partnerin ihres Mannes das gemeinsame Vermôgen der Familie

verwaltend, handelt die westafrikanische Frau weitgehend

unabhângig von ihrem Mann in Gemeinschaft anderer Frauen.
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Sie betreibt den grdBten Teil des Ackerbaus, über dessen

Früchte sie allein verfügt, und verbringt den Tag weitgehend

in Gesellschaft ihrer Geschlechtsgenossinnen. Die parallele

Lebensführung von Mânnern und Frauen schafft in einigen Ge-

sellschaften auch parallele politische und soziale Struktu-

ren. Die Kom- und Igbofrauen beispielsweise besitzen Assozia-

tionen, die aile Frauen eines Dorfes zusammenfassen und deren

Angelegenheiten regeln.

Und doch dürfen uns diese Gemeinsamkeiten nicht über die

Unterschiede zwischen den westafrikanischen Gesellschaften

hinwegtâuschen. Die Position der Frau mag in zwei benachbar-

ten Gesellschaften vdllig verschieden sein, je nachdem, ob

die Gesellschaft matri- oder patrilineâr l) ist, ob die Frauen

auf dem Markt eine Rolle spielen, ob sie in Assoziationen

organisiert sind, ob sie bei ihrer Heirat im Dorf des Mannes

leben oder in dem ihrer Eltern. In der matrilineâren Kom-Ge-

sellschaft wird z.B. das Recht, ein Feld zu bestellen, vom

Onkel auf den Sohn der Schwester vererbt. Frauen haben in

dieser Gesellschaft einen bedeutenden indirekten EinfluB auf

die Landverteilung, da sie das Recht ihrer Seihne sichern

müssen.

In der patrilineâren Igbogesellschaft hingegen wird das

Recht auf Ackerland vom Vater auf den Sohn vermacht. Die in

das Dorf des Mannes einheiratenden Frauen bekommen von ihrem

Mann Land zugewiesen, das sie für den Eigenbedarf kultivieren

dürfen.

1)

matrilineâr: 	 Die Abstammung von der Mutter bestimmt die
Familienzugehdrigkeit und damit auch die Erb-
rechte und den Ahnenkult (nicht gleichbedeu-
tend mit Matriarchat)

patrïlineâr: 	 Familienzugehdrigkeit wird durch die Abstammung
vom Vater bestimmt.
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Der EinfluB der Igbofrau grUndet sich nicht wie der der

Komfrau auf eine gewisse Kontrolle des Familienrechtes

auf kultivierbares Land, sondern eher auf ihre wichtige

Rolle im Handel, ais alleinige Verkàuferin der Familien-

produktion.

Vorausgesetzt, daB wir uns die Unterschiede in der

Motivation der Revoltierenden und die Unterschiede in

der Struktur der verschiedenen Gesellschaften vor Augen

halten, kbnnen wir die Revolte der Igbofrauen ais ein

relevantes Beispiel für die Organisation und politische

Aktion der westafrikanischen Frauen ansehen. Ihre Beson-

derheit liegt vielleicht in der Tatsache, daB sie sowohl

wirtschaftliche, politische ais auch religibse Motive

vereint und somit die Probleme der Kolonisation in allen

Bereichen der Igbo-Gesellschaft vor Augen führt.

Um das AusmaB der Verânderung abzuschâtzen, das die

Kolonisation für die Igbos bewirkt hat, stelle ich zu-

nâchst die vorkoloniale Gesellschaft dar. Da wir jedoch

für die vorkoloniale Epoche keine schriftlichen Quellen

besitzen, die das Leben im Inneren des Landes beschrei-

beh, muB ich mich hier auf Autoren stützen, die münd-
1)

liche historische Uberlieferungen gesammelt haben und sie

mit Reisebeschreibungen von Hândlern und Missionaren auf

dem Niger und an der Küste ergânzen. 2)

1)
Jones G.I. 	 1949, 1938, 1961, 1950, 1958, up
Afigbo A.E. 1966, 1973, 1974

2)
Hallett R. (ed.) (1832)
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Um das tâgliche Leben, die Rollen der Geschlechter,

den Handel auf den Dorfmârkten, Anfang dieses Jahr-

hunderts darzustellen, benutze. ich die Arbeiten der

ersten Vôlkerkundler,
1)
 die Igboland besucht haben.

M. Green und G.T. Basden forschten in den zwanziger und

dreiBiger Jahren in Dôrfern, die noch relativ wenig von

der Kolonisation betroffen waren. In Agbaja, der Dorf-

gruppe, die von M. Green untersucht worden ist, wurden

noch 1934 aile Angelegenheiten von der Dorfversammlung

geregelt. Die Frauenassoziationen kontrollierten den

Dorfmarkt und entschieden liber die Probleme der Frauen.

G.T. Basden beschreibt auf die gleiche Weise die Dorf-

gruppe Awka um 1920. Hingegen besa3 das Dorf Owerri,2)

das seit 1901 ein englisches Hauptquartier beherbergte,

schon 1935 flint' Schulen, ein Gefângnis und ein Kranken-

haus und zeugte von massivem europâischen EinfluB.

Es bestanden also 1935 verschiedene Stufen der Verân-

derung nebeneinander. Die Organisation von Agbaja

scheint der vorkolonialen Situation nahezukommen und

Strukturen aufzuweisen, die die Kolonisation Uberdauert

haben. Wenn ich von dem Fortbestehen dieser Strukturen

nach 1904 spreche, werde ich sie "traditionell n nennen.

1)
Basden G.T. 	 1921
Green M. 	 1947
(Feldforschung in den dreiBiger Jahren)
Harris J.S. 1944
Meek 	 O.K. 	 1937

2)
Leith Ross 	 1939
nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Provinz
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Ich verstehe unter "traditionellen Strukturen" allerdings

keine unverânderlichen, festgeschriebenen Gesellschafts-

formen. Ich bin im Gegenteil davon Uberzeugt, da3 insbe-

sondere der Handel der Frauen im neunzehnten Jahrhundert

entscheidende Verânderungen durchgemacht hat. Ich werde

mir dennoch erlauben, von den Ethnographien vom Anfang

dieses Jahrhunderts RUckschlUsse auf das neunzehnte Jahr-

hundert zu ziehen, soweit die Informationen durcir mUndliche

historische Uberlieferung bestâtigt scheinen.

Die Verânderungen der Kolonialzeit werden von ehemaligen
1)

Kolonialbeamten und von deren Tôchtern und Frauen beschrie-

ben und von nigerianischen Historikern
2) analysiert. Die Re-

volten selber sind im Detail in Kolonialarchiven 3) dokumen-

tiert und ich besitze ebenfalls noch Augenzeugenberichte

von alten Igbofrauen, die ich im Sommer 1981 interviewen

konnte.-

1)

Jones G.I.
Perham M.
Leith-Ross 	 1939

2)

Afigbo 	 A.E.
Ukwu 	 U.
Okonjo K.

3)
Report .... 1930, Coll Punishment Inquiry 1930
Birrell Gray Commission1930
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I. Die Frau in der traditionellen Igbo-Gesellschaft 

Viele der Forderungen der Revoltierenden môgen aus dem

gesellschaftlichen und geschichtlichen Zusammenhang ge-

rissen sinnlos und unverstândlich erscheinen. Der Angriff

auf die Native Courts, die Weigerung Steuern zu zahien

und die Befreiung der Hâftlinge muB vor dem Hintergrund

des traditionellen Systems der Entscheidungsfindung, der

Rechtsprechung und Bestrafung beurteilt werden. Die For-

derung, daB schwangere Frauen bestimmte Nahrungsmittel

vermeiden sollten, die die Geburt von Zwillingen hervor-

rufen k5nnten, ist im Rahmen von religiôsen Uberzeugungen

zu verstehen, die ihre Wurzeln in der vorkolonialen Gesell-

schaft haben. Der Wunsch nach der Herabsetzung des Braut-

preises und das Verbot fUr junge Mâdchen,Kleider zu tragen,

werden eingângig im Zusammenhang mit den traditionellen

Heiratsgebrâuchen. Die Ablehnung des britischen Geldes,

der neuen breiten StraBen, der Angriff auf die europâischen

Handelskontore und die Forderung nach der Festsetzung der

Preise auf den Dorfmârkten sind nur zu erklâren, wenn wir

die Organisation des Handels und der Mârkte vor dem Ein-

dringen der Englânder in Betracht ziehen. Die Forderung,

daS nur Frauen Maniok anbauen sollen, bedarf einer Erklârung,

die die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau

berUcksichtigt. Der Ablauf der Revolten seiber, ihre Form

und Organisation wird nur verstândlich, wenn wir zuvor die

traditionellen Frauenassoziationen untersuchen.
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Das erste Kapitel ist daher ausschlieBlich der tradi-

tionellen Igbogesellschaft gewidmet, wie sie sich in vor-

kolonialer Zeit entwickelt hat und vor allem wie sie in

den zwanziger Jahren in den Kôpfen der Frauen fortbestan-

den hat. Ich werde versuchen, diese Gesellschaft aus der

Perspektive der Frauen heraus darzustellen.

Ich stand bei der Beschreibung der vorkolonialen

Sozialstruktur der Igbo vor dem Problem, daB das Volk der

Igbo keine homogene Einheit bildet, ja in vorkolonialer

Zeit trotz der gemeinsamen Sprache nicht das Gefühl hatte,

ein VJ1k zu sein, geschweige denn eine politische Einheit.

Am entscheidendsten kontrastierten die Gebiete der Provinz

Onitsha von der Provinz Owerri. In Onitsha organisierten

sich die Dorfgruppen um eine zentrale Autoritât, den Kônig

obi, wâhrend in Owerri die Angelegenheiten eines jeden Dor-

fes von,einer ,informellen Versammlung geregelt wurden, an

der aile Bewohner teilnehmen konnten. Ich werde hier haupt-

sâchlich die Provinz Owerri berücksichtigen, da sie das Zen-

trum der beiden Revolten war. Die Revolte von 1929 berührte

nichteinmal die Provinz von Onitsha; die Revolte von 1925,

die weiter nôrdlich angesiedelt war, breitesich auch dort-

hin aus. Wenn ich daher von Phânomenen sprechen, die nur

in der Gegend von Onitsha vorkommen, werde ich besonders

darauf hinweisen. Die Unterscheidung zwischen zwèi Gebieten

erschôpft natürlich nicht aile Unterschiede im Innern des
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Igbolandes, 1) aber im Rahmen dieser Darstellung kann

ich nicht weiter auf die Details eingehen. Aus dem

gleichen Grund unterlasse ich es auch, von den Ibibio-

frauen zu sprechen, die auch an der Revolte von*1929

teilgenommen haben.

1)

Forde	 Jones 	 1950
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1.1.) 	 Der Status der Frau in der patrilinearen 

Gesellschaftsstruktur

Die Struktur der Igbogesellschaft orientiert sich

formell an der Vaterlinie, d.h. die Mitgliedschaft

zu einer Dorfgruppe, einem Dorf und einer Familie

wird stets nur auf Grund von fiktiven oder reellen

patrilineâren Verwandtschaftsbeziehungen anerkannt.

Die grdBte politische Einheit im vorkolonialen Igbo-

land, die Dorfgruppe
1)

, besteht 2)nach der Ideologie

der Igbo aus den mânnlichen Nachkommen eines gemein-

samen (fiktiven) Ahnen, dessen Sdhne wiederum die

Dôrfer der Gruppe gegründet haben sollen. Jedes Dorf

besitzt formell einen niedrigeren oder heiheren Rang

zu jedem anderen, je nachdem, ob ihr GrUnder als der

âltere oder jüngere Sohn des Ahnen angesehen wird.

Dem Ahpen werden zwei Ehefrauen zugeschrieben, deren

Sôhne sich zu den beiden Teilen ama und owerri der

Dorfgruppe zusammenschlieBen.

1

von den britischen Autoren "village group" oder
"town" genannt

2)
Ich habe einen Teil
der Darstellung im berichtenden Prâsens
geschrieben, da manche der beschriebenen Struk-
turen auch heute noch die Grundlage der Dorf-
und Familienstrukturen bilden.
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Das gleiche Schema wiederholt sich in der Organisation

eines Dorfes. 1)

Auch der Rang jedes einzelnen Dorfbewohners wird von der

patrilineâren Abstammung (d.h. vom Status des Vaters und

der Geburtsfolge) bestimmt. Der rangâlteste Mann eines je-

den Dorfviertels besitzt den Stab ofo, der ihn in Kontakt

zu den Ahnen seiner Vaterlinie treten lâBt. Der ofo-Halter

hat die besondere religielse Furktion, den Ahnen der Familie

Opfer darzubringen und ihre Hilfe in UnglUcksfâllen zu er-

bitten, aber er erhâlt dadurch keine besondere Machtstellung

in der Gemeinschaft, auBer, wenn er zusâtzlich noch auBeror-

dentlichen Reichtum und Prestige besitzen sollte.

Der formelle Status der Frau hângt immer von dem eines

Mannes ab: im Dorf ihrer Eltern besitzt sie den Status

ihres Bruders oder Vaters, im Dorf ihres Mannes erhâlt sie

1) Jones G.I. 	 1949 (a) 	 p. 152 - 155
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innerhalb der Frauenassoziationen den Platz der dem

Status des Mannes entspricht. Bei festlichen Anlâssen

wird dieser Status in Teilungszeremonien unterstrichen,

bei denen eine Frau nach der anderen der Rangfolge gemâa

ihren Teil nehmen darf. Die Organisationen der Frauen

verdoppeln formell die Vaterlinie und damit die patri-

lineare Dorfstruktur. In jedem Dorf gibt es beispiels-

weise zwei Frauenassoziationen, eine für den Teil ama,

die andere für owerri.

Eine Frau kann jedoch niemals den ôfo Stab besitzen,

da sie entweder das Dorf verlâ3t, um zu heiraten, oder

eine einheiratende Fremde ist, die keine Beziehung zu den

Ahnen des Dorf es hat. Eine Frau, die heiratet, bleibt

stets auch in der Familie (Vaterlinie) verankert, von

der sie abstamMt und deren Ahnen sie verehrt. Anders

als die europâische Heirat, die vor allem eine Verbindung

zwischen zwei Personen bedeutet, die einen neuen Haushalt

gründen unabhângig von ihren Eltern, so stellt bei den

Igbo (und vielen anderen afrikanischen Vôlkern) die Ehe

vor allem eine Verbindung zwischen zwei Vaterlinien dar.

Die Familie des Ehemannes erhâlt eine (zeitweiliges)

neues Mitglied, das ihren Fortbestand sichert und 	 mua

dafür der Familie der Frau gewisse Dienste leisten. Die

eheliche Beziehung zwischen Mann und Frau hat nicht

eine Partnerschaft im westlichen Sinne zum Ziel, sondern

sie ist dazu bestimmt,Kinder zu zeugen und zu gebâren,
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die Linie des Mannes fortzusetzen, und der Frau Sicherheit

und Existenzberechtigung im Alter zu geben.

Die Verlobung der Braut fand in der vorkolonialen Zeit

oft schon in ihrem achten Lebensjahr statt. Bis zur Geschlechts-

reife der Verlobten muBte der Brâutigam dann auf den Feldern

der Familie der Braut arbeiten und regelmâBig Geschenke brin-

gen. Seit Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts ist die Anzahl

der Geschenke entscheidend gestiegen und hat sich bald zu

einem regelrechten Brautpreis, zunâchst noch zahlbar in ein-

heimischen Geld, entwickelt. 1)Die Geschenke, bzw. der Braut-

preis, werden an die Verwandten der Braut verteilt, die da-

mit für die Verbindung einstehen.

Im Dorf ihres Ehemannes steht die junge Frau bis zur Ge-

burt ihres ersten Kindes auf der untersten Stufe. Sie ist

noch kein akzeptiertes Mitglied im Dorf ihres Mannes und

kein voiles Mitglied im Dorf ihrer Eltern mehr. Erst mit

der Geburt des ersten Kindes vollzieht sich die Integration.

Dieser néue Status wurde früher dadurch unterstrichen, daB

die junge Mutter das Recht erhielt, ein Stück Raffiastoff

zu tragen, das Zeichen der erwachsenen Frau. Sie durfte

auch erst von diesem Moment 	 an den Versammlungen der

Ehefrauen teilnehmen. Frauen, die keine Kinder gebâren konn-

ten, wurden oft nur widerwillig geduldet und zogen den Ver-

dacht auf sich, Hexen zu sein.

1)
Report of the Committee on Bride
Price 	 1955
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Die Familie des Mannes ebtelt durch die Heirat das

Recht auf aile Nachkommen der Ehefrau, selbst wenn

der zeugende Vater ein anderer sein sollte. Selbst

nach dem Tod des Ehemannes gefrten neugeborene Kinder

noch seiner Familie an. Die junge Witwe wurde entweder

überredet,ein anderes Mitglied der Familie des Verstor-

benen als Ehemann anzuerkennen oder sie kehrtenach Rück-

zahlung eines Teils des Brautpreises ins Dorf ihrer El-

tern zurück. Auch alte Witwen, die keine lebenden Nach-

kommen mehr haben,kehrten hâufig in ihr Geburtsdorf zu-

rtick.

Eine Frau kann sich nur scheiden lassen, wenn sie je-

mand, meistens einen neuen Ehemann, findet, der den Braut-

preis zurückzahlt. Sie kann jedoch ihren Ehemann auf Zeit

verlassen und in ihr Heimatdorf zurückkehren, falls er sie

schlecht behandelt. Sollte der Preis nicht zurückgezahlt

werdeni so geht5ren aile Kinder, die nach der Trennung zur

Welt_kommen dem ersten Ehemann. Streitigkeiten über die Be-

und Rückzahlung des Brautpreises dauern oft Jahre und kein-

nen ganze Dôrfer miteinander verfeinden. Ein Ehemann kann

seine Frau nicht mit Leichtigkeit verstoBen, da seine gan-

ze Familie zu der Heirat beigetragen hat und Verpflichtungen

und oft auch andere Heiratsbande zu der Familie der Frau

besitzt.
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Ein ausreichender Grund, eine Ehefrau zu verstoBen,

war es, wenn sie der Familie des Mannes Zwillinge gebar.

Es wurde angenommen, daB eines der Kinder von einem bd-

sen Geist gezeugt worden war und daher dem Dorf nur Un-

glück bringen keinnte. Neugeborene Zwillinge wurden des-

halb gleich im Busch ausgesetzt und die schuldige Mutter

aus dem Dorf vertrieben. Jede schwangere Frau vermied

gewisse Nahrungsmittel und trug nie zwei Kalebassen

auf einmal, weil sie glaubte, daB es die Geburt von Zwil-

lingen provozieren kônnte.

Vor der allgemeinen Christianisierung des Igbolandes

heirateten viele Igbomânner mehrere Frauen, die sie manch-

mal auch von Vâtern und Brüdern ererbt hatten. Die Poly-

gamie wurde von den Igbofrauen allgemein akzeptiert und

manche alleinstehende Ehefrau half ihrem Mann den Braut-

preis- für eine Frau zu bezahlen, die sie Berne als Mitfrau

haben wolite. Diese Form der Heirat schien die Bindungen

von Frauen, die aile nur Fremde im Dorf ihres Mannes waren,

zu verfestigen. Die Ehefrauen teilten sich die Hausarbeit,

das Kochen und den Ehemann. Der Mann schlief vier Tage lang

mit jeder Frau, die wâhrend dieser Zeit auch für ihn kochte.

Sie haifen sich gegenseitig bei der Feldarbeit und paBten

auf die Kinder auf. Dennoch blieben sie in ihrem Haushalts-

budget vbllig unabhângig von einander. Jede hatte ihr eige-

nes Feld, ihre eigene Hütte und Feuerstelle, auf der sie

für sich und ihre Kinder kochte.
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In manchen Gegenden 1)
(z.B. Awka) besaB die erste Frau

die Stellung einer prima inter pares. Sie verteilte

die Geschenke des Ehemannes und kochte das Opfermahl

für seine Ahnen. Sie hatte jedoch keine absolute Auto-

ritât über ihre Mitfrauen, die aile die gleichen Rechte

und Pflichten besaBen und aile wichtige Entscheidungen

gemeinsam trafen. Eine ungleiche Behandlung durch den

Ehemann war für sie oft Grund genug, um in ihre Heimat-

dôrfer zurUckzukehren. Die Solidaritât und das gute Ein-

vernehmen wurde auch von den Frauenassoziationen sehr

wichtig genommen. Eiferstichtige Ehefrauen zogen Verach-

tung auf sich und eine Frau, die die Intrigen oder Lie-

besbeziehungen einer Mitfrau an den Ehemann verriet,

wurde von den Frauen des Dorfes gemeinsam bestraft.

Die Gruppe der in anderen Dôrfern verheirateten "Teich-

ter" und "Schwestern" des Dorfes (umuada) besaB for-

mell einen hôheren Status als die einheiratenden Ehe-

frauen. Obwohl sie nicht über de letzteren entscheiden

konnten,sokornten sie doch von ihnen kleine symbolische

Dienste verlangen, weil, so sagteman, ihre BrUder sich

nur mit dem Brautpreis der Schwestern verheiraten konnten.

1)

Basden 	 G.T. 	 1921 	 P. 97
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Die verheiratete Frau bEhal auch heute rmch eine erse Baubahug

zu ihrem Heimatdorf, die es ihr erlaubt,unter Umstânden

ihren Ehemann mit der Drohung unter Druck zu setzen,

in ihr Heimatdorf zurückzukehren. Sie besucht ihr Dorf

regelmâng und bringt Geschenke bei besonderen Gelegen-

heiten, denn eine Familie, die mit Aufmerksamkeit be-

dacht wird, ist eher bereit, den Brautpreis zurückzu-

zahlen, falls die Frau ihren Mann verlassen rechte.

Aile verheirateten:"Tôchter" und "Schwestern" des Dorfes

( umuada) trafen sich pflichtgemâ3 in unregelmaSigen Ab-

stânden und auch bei Beerdigungen, Titelzeremonien, Festen

und Hochzeiten des Dorfes. Bei ihren Treffen besprachen

sie ihre hâuslichen Probleme, die Verbrechen im Dorf ih-

rer Brüder, die die Ehre der Familie beeintrâchtien und

diskutielten über Schulden und Landstreitigkeiten. Als

neutrale Vermittler griffen sie in Streitigkeiten ein und

entschieden oft die Rechtslage. Sie konnimn den Schuldigen

aus dem Dorf verbannen, ihm Busgeld auferlegen oder ihn

mit der Drohung zur Vernunft bringen, daB sie nicht an

seinem Begrâbnis teilnehmen werden, denn der umuada fiel

bei Begrâbnissen, lang andauernden epidemischen Krankhei-

ten und hâufigen Todesfâllen eine wichtige rituelle Rolle

zu. Dadurch, daB sie in anderen Dôrfern verheiratet waren

und dort Verbindungen hatten,konntensie auch ais Vermitt-

ler in Konflikten mit anderen Dôrfern auftreten.
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1.2.) 	 Status 	 Macht: ein doppeltes politisches

System

Trotz der Betonung des formellen Status des Ein-

zelnen war die traditionelle Igbogesellschaft

nicht in eine strikte Hierarchie gebunden. Im

tâglichen politischen Leben hatte sie Platz fUr

aile eiglichen Formen des perenlichen Ehrgeizes,

den sie durch besondere Institutionen zu kanali-

sieren wuBte.GroBzügigkeit, Erfolg im Handel. und

die Fâhigkeit, ein guter Redner zu sein,vermitœlte

oemehr Macht und EinfluB als der Besitz des groBen

ofo-Stabes.

Im Zentrum und im Norden des Landes wurde der

grUere Einflua der Reichen und Geachteten for-

mell von der Gemeinschaft anerkannt, indem sie

ihneri einen Titel verlieh. Um einen der hierar-

chisch geordneten Titel zu erlangen muBte der An-

wârter oder die Anwârterin seine GroBzUgigkeit

unter Beweis stellen, Rinder und Pferde schlachten

und das ganze Dorf in einem groBen Fest bewirten.

Da kaum Rinder l) und keine Pferde im Igboland

gezUchtet werden ktinnen,bedurfte es eines ungeheuren

finanziellen Aufwandes,um die prestigii5sen Tiere zu

beschaffen.Einen Titel nehmen zu kônnen,verstârkte

beachtlich die gesellschaftliche Stellung und sicher-

te sie, selbst wenn der so Geehrte sich von aller

wirtschaftlichen Aktivitât zurückgezogen hatte.

1)auBer dem tsé-tsé resistenten Kleinrind muturu
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Der Besitzer eines bedeutsamen Titels war durch âuBere Zei-

chen gekennzeichnet, er trug besondere Narben im Gesicht,

Bânder um die FuBgelenke und trank aus einem beinernen Trink-

horn. Sein Haus war ein Asyl für Verfolgte l)und vor Angriffen

gesichert, wie seine Person, die nicht verletzt werden durfte.

Ein Titeltrâger profitierte von groBer Bewegungsfreiheit und

war von Gemeinschaftsarbeiten ausgenommen. In Gegenden, wo sich

die Titeltrâger in Assoziationen zusammenfanden, wurde das Geld,

das bei der Zeremonie zu bezahlen war, unter den alten Mitglie-

dern aufgeteilt und wurde für sie zu einer regelmâBigen Einnahme-

quelle. Der Besitzer eines Titels gewann grôBeren EinfluB in der

Rechtsprechung durch den Dorfrat, aber er unterlag gleichzeitig

auch einer schUrferen moralischen Kontrolle. E.N.Njaka 2) faBte

die Stellung eines reichen Individuums auf einleuchtende Weise

zusammen: Wenn eine Person sich Reichtum schafft und eine mâchti-

ge Position erlangt, wird sie ausgestossen, ignoriert, ange-

schuldigt bis sie einen Titel annimmt .. Da sie, (die Reichen)

alles erreicht haben, was man auf Erden braucht, haben sie jetzt

nur noch eine Verpflïchtung, Gutes zu tun und gut zu sein." Das

Erreichen eines hdheren moralischen Standards schloB sie gleich-

zeitig von weiterer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Kon-

kurrenz aus. Ein Titel war im Gegensatz zum formelles Status nicht

erblich und muBte von jeder Generation aus Neue erworben werden.

1) Perham M. 1937 	 p.126
2) Njaka E. 1971 	 p.285 cit in Northrup D.1978 p. 152
"When a person makes wealth and attains a powerful position he is
repudiated, ignored and taunted until he takes a title 	 Having
achieved all they need on earth, their only obligation now is
to do good and to be good."
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Ein jUngerer Bruder mochte einen Titel erwerben, der

den seines nteres bei weitem Ubertraf, und da-

durch das Recht erhalten, vor ihm in der Dorfver-

sammlung das Wort zu ergreifen. Eine erfolgreiche

Hândlerin konnte einen Titel tragen, der wesentlich

bedeutsamer war als der ihres Mannes und der

ihr htichstes Ansehen im Dorf verschaffte.

Alle Einwohner eines Dorfes konnten an der Dorf-

versammlung teilnehmen und ihre Meinung sagen, doch

nur der Rat der erwachsenen Mânner und der Titeltrâ-

ger batte das Recht, Entscheidungen zu fâllen. Die

Frauenvemzen bei dieser Versammlung hauptsâchlich als

Zuschauer anwesend, sofern sie nicht ais Gruppe auf-

traten. Nur Frauen, die wichtige Titel erworben hatten,

-hatt.,en auch im Dorfrat das Recht, das Wort zu erheben.

Man darf sich eine Dorfversammlung nicht so formell

vorstellen,wie ich sie gerade skizziert habe.Meistens findet

sienDzh halte an Markttagen, auf dem Marktplatz des Dorfes,

statt. Selten sind aile Bewohner anwesend und es herrscht

ein stândiges Kommen und Gehen. Entscheidungen werden

nur gefâllt, wenn aile Parteien einer Meinung sind, d.h.

wenn die gegnerische Partei keine Gegenargumente mehr

vorbringt und die Versammlung im gro3en und ganzen zu-

friedengestellt ist.
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Die traditionelle Dorfversammlung konnte Regeln erstellen

fair aile Dorfbewohner,aber ob diese Regeln geltend wurden
1)

hing dimon a% obdieNÉhrzahlsierespektierte.Kleinere Delikte wie

Diebstahl, Beleidigungen und Ehebruch wurden auch noch nach

der EinftihrugderNcilive Courts nbglichst im kleineiKreis von den

nâchsten Verwandten und Freunden der Betroffenen bei-

gelegt. Nur wenn diese Konflikte andauerten, wurden sie

vor das ganze Dorf getragen. Die Beilegung der Kon-

flikte und die Eintracht im Dorf waren wichtigere Kri-

terien fiir die Rechtsprechung, als das Finden und Ab-

urteilen eines Schuldigen. Anders verhielt es sich mit

Verbrechen, die eine Beleidigung Ales, des Erdgeistes,

darstellen. Unter diese Kategorie fielen Inzest (d.h.

sexuelle Beziehung zu einer "Schwester", einem Mitglied

derselben Vaterlinie), EntfUhrung eines Kindes seines

Heimatdorfes, um es als Sklave zu verkaufen, das Tbten

eines Mitgliéds der Vaterlinie und das Gebdren von Zwil-

lingen. In diesen Fâllen muedie Versammlung entscheiden,

ob der Schuldige entweder getôtet oder ausgestossen wurde,

weil sich sonst der Zorn Ales gegen die ganze Gemein-

schaft richten wUrde.

1) Green M. 	 1947 	 p. 137
"A law does not exist or not exist: rather it goes
through a process of establishing itself by common
consent or of being shelved by a series of quiet
evasions. The law in passe may or may not become
the law in esse".
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Das ganze Dorf war verantwortlich filr die Schandtat

und mulleAle durch ausgiebige Opfer besânftigen. Auch

in kleinere Konflikte mit Bewohnern anderer Dërfer

griff der Dorfrat ein, um den Ausbruch grdBerer

Feindseligkeiten zu verhindern. Er entschied über

Gemeinschaftsarbeiten, wie das Sâubern der Wege, die

zum Markt flihrten und das Roden des Unterholzes unter

den Fruchtbâumen. Der Rat vertrat auch die Interessen

des Dorfes in dem groSen Rat der Dorfgruppe, an dem

aile ofo-Trâger teilnaamen und der die Aktionen der

Dbrfer Dritten gegenilber koordinieren konnte, sofern

er allgemeine Zustimmung rand.

So wie die Gottheit des Dorfes einen mânnlichen und

einen weiblichen Aspekt besa3, so konnte man auch die

Entscheidungsstruktur eines Igbodorfes von einem mânn-

lichen -und einem weiblichen Blickwinkel aus betrachten.

Erschien der Einflu3 der Frauen in der Dorfversammlung

eher indirekt, so war er im Entscheidungsbereich

der Frauenassoziationen umso direkter und ausschlienicher.

Diese Assoziationen umfeten nicht nur besonders enga-

gierte Teile der weiblicheneelkerung, sondern schlossen

aile Frauen des Dorfes ein. Es war die Pflicht einer jeden

Frau, ihre Teilnahme an den Treffen zumindest durch eine

kurze Anwesenheit zu bekunden.
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Am Vorabend des Treffens durchquerieeine Frau einen

Tambour schlagend das Dorf, um den Ort und den Zeitpunkt

der Versammlung anzukUndigen. Die Frauen trafen sich

entweder bei einer unter ihnen oder auf dem Marktplatz.

Sie besprachen Probleme, die das ganze Dorf betrafen,

beschweeen sich über Ungerechtigkeiten, organisierten

den nâchsten Dorfmarkt und entschieden aber die Bestra-
1)

fung einer Missetâterin. 	 Die Versammlung verlief auf

informelle Weise, au3er,wenn einBuageld oder eine Kale-

basse voiler Palmwein dem Status der Versammelten folgend

aufgeteilt wumb. EntschlUsse wurden oft erst nach end-

losen Diskussionen getroffen und hâufig war es die Frau,

die am besten die GemUter beruhigen konnte, die die Ent-

scheidung davontrUg.

Konflikte wurden auf die gleiche Weise beigelegt wie

in der ,Dorfversammlung. Die Frauen waren bemUht,sie mdg-

lichst im kleinen Kreise zu regeln und die Harmonie zwi-

schen den streitenden Parteien wiederherzustellen. Ver-

gehen einer Frau einer anderen gegenUber wurden von den

Frauen unter sich ausgemacht. Nur wenn der Konflikt auch

Mânner betreffen sollte, wie im Fall von Ehebruch oder

wenn Frauen aus Nachbarddrfern mitbetroffen waren, nahmen

auch Mânner an der Rechtssprechung teil. Die Frauen eines

selben Dorfes Uberwaceen sich gegenseitig und bestraften

Diebstahl, falsche Nachrede und Eifersucht zwischen Ehe-

frauen.

1 ) 

Green M. 1947 	 p. 198
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Siekonnten einer Schuldigen BuBgeld auferlegen oder

sie von jeder Gemeinschaftsaktivitât ausschlieBen.

Um das BuBgeld einzutreiben versammelten sich die Frauen

des entgegensetzten Teils des Dorfes manchmal nachts

vor dem Haus der Schuldigen. Sie sangen obszône Lieder,

tanzlen und trieben Spott mit der Schuldnerin. Weigerte

sie sich zu bezahlen, so beschlagnahntm die Frauen Tei-

le ihres Eigentums und verteiltma es unter allen Frauen

des Dorfes.

Die Organisation der Frauen wirkemit, die Ordnung

des Dorfes und damit auch die patrilineâre Struktur

aufrechtzuerhalten. Dennoch beueen sich die Frauen

nicht unter aile Entscheidungen der Mânner, vor allem

wenn sie ihren eigenen Interessen im Wege stehen sollten.

Konflikte zwischen der Fraktion, der Mânner und der der

Frauenj leren	 insbesondere,wenn es um das Hilten

der Kilhe in der Saison des Maniokanbaus ging.

Nach der Jamserntehtetal die Mânner hâufig nicht mehr

ihr Vieh, das deshalb betrâchtlichen Schaden in den Taro-

und Maniokfeldern der Frauen anrichtenkornte. M.Green,

die die Dorfgruppe von Agbaja beschrieben hat, berichtet

von einer regelrechten Verschwôrung um die Kilhe der Mân-

ner: Nachdem der Dorfrat den Vorschlag der Frauen zurlick-

gewiesen hatte, jede Kuh zu tôten, die in den Feldern an-

getroffen wurde, starben in der Umgegend immer mehr Kilhe

eines mysteriôsen Todes.
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Die Frauen aus mehreren Dbrfern der Gruppe trafen zu-

sammen, um den Schwur zu tun, da3 sie sich gegenseitig

beistehen wUrden, falls eine von ihnen eine Kuh tbten

sollte. Auf der Gegenseite versammelten sich die Be-

sitzer der Kilhe, um gegen diese Attentate vorzugehen.

Bei Konflikten, die die Gesamtheit der Mânner gegen

die Frauen stellte,konntensie ihre Interessen nur in ge-

meinschaftlichen Aktionen durchsetzen. Wenn die Mânner

sich weigerten, das Vieh zu hilten oder die Wege, die zum

Markt ftihrten, zu sâubern,handelten sie gegen die wirt-

schaftlichen Interessen der Frauen. Diese konnten sich

wiederum mit einer genauso wirtschaftlichen Methode zur

Wehr setzen, nâmlich mit der Weigerung aller Frauen des

Dorfes die Mânner zu ernâhren. Siekonrten auch entschei-

den, geschlossen für bestimmte Zeit in ihr Heimatdorf

zurlickzukehren.

Margaret Green erzâhlt in ihrer Monographie über die

Dorfgruppe Agbaja eine Episode, die die Reaktion der

Frauen den Geschlechtskrankheiten der Wanderarbeiter ge-

gentiber zeigt, die sie von ihren Arbeitsstellen heim-

brachterj
) 

Um 1918 verlieBen aile Frauen von Agbaja für

einen Monat ihre Ehemânner, um gegen die "schlechte Me-

dizin" zu protestieren, die diese von verrufenen Orten

wie Onitsha heimbrachten.

1)
Green M. 1947 	 p.212
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Sie erklârten sich erst bereit zurUckzukehren, nachdem

die Mânner auf den Altâren der zwei wichtigsten Gott-

heiten Opfer dargebracht hatten und unter Anrufung

Ales geschworen hatten, keine schlechte Medizin mehr

zu gebrauchen.

Wenn ein Mann eine Frau zutiefst beleidigteoder gegen

die Interessen aller Frauen handelte, set2en sich die

Frauen mit einem Angriff zur Wehr, den J. van Allen

"Sitting on a man" nennt: Ein Mann, der regelmâBig sei-

ne Frau schlug oder seine KUhe auf den Maniokfeldern

weiden lieB,rmmbe- sich eines Abends in seiner HUtte von

allen Frauen des Dorfes belagert sehen. Sie schUchterten

ihn ein mit obszônen Spottliedern, schlugen auf das

Dach seiner HUtte mit ihren Steifieln und tanaen Tânze,

denen kein Mann ohne Scham zu empfinden, zusehen konntU.

Alle andereh Mânner des Dorfes blieben in ihren HUtten

und, mieden die tanzenden Frauen. Sollte der Schuldige

sich weigern ihre Forderungen zu erfUllen,kehrten sie

noch mehrmals wieder.. Solange der Konflikt andauerte,

blieb er das Ziel ihrer Spottgesânge,

die ihm Uberall hin folàen und zum Gespôtt der Gemein-

schaft macHen. 2) Um Frieden mit den Frauen zu schlieBen,

meteer sich ôffentlich bei ihnen entschuldigen und ihnen

Geschenke bringen. Erst dannwurcb er rituell von ihnen

im FluB gewaschen, welches Zeichen der Versôhnung war.

1)
Van Allen J.	 1973

2) Leith-Ross S. 1937

p. 169

pp. 106
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Die Gemeinschaftsaktionen der Frauen heen immer einen

auBergewbhnlichen Aspekt, der der normalen Ordnung des

Dorfes zu widersprechen schien. Die âuBeren Zeichen

des Respektes den Mânnern gegentiberfflren aufgehoben

und anstelle der sexuellen Reserviertheit und Neutrali-

tât des tâglichen Lebens trat eine extreme Aggressivitât.

Die Frauen, die sich gemeinsam angegriffen fUhlten,wederten

sich auch gemeinsam, ihrer Rolle als Ehefrau nachzukommen.

Die Aktionen der Frauen konrten nur Erfolg versprechen,

wenn eine starke Bindung zwischen ihnen aufrechterhalten

blieb -Deshalb traf 	 jeder Versuch sich von Gemeinschafts-

arbeiten, dem Kult an die Dorfgottheit oder von Bestra-

fungsaktionen auszuschlieBen, auf den geschlossenen Wi-

derstand der Ubrigen Frauen. Abwesenheit von Gemeinschafts-

aktionen wurdedadurch bestraft, daB die Frauen die HUtte

der Einzelgângerin umzingem und sie und was von ihrem

Eigentum in Reichweite war mit Schlamm bewarfen. Die

Schuldige muB daraufhin BuBgeld zahlen, das unter den

anderen aufgeteilt wurde.

Zusammenfassung

Die Frauenassoziationen der Igbo verdoppeltEn die politische

Struktur: sie kontrollielle-n den weiblichen Teil der Be-

vôlkerung und soreen dafür, daB er sich an die Regeln

der Gemeinschaft hielt. Auf der anderen Seite reprâsen-

tierten sie die spezifischen Interessen der Frauen und
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seten sie durch, auch wenn sie dadurch zeitweilig

die soziale Ordnung aufhoben. Jede erwachsene Frau

war Mitglied von zwei Frauengruppen einer im Dorf

ihrer Eltern, der anderen im Dorf des Ehemannes. Die

Igbofrau befand sich dadurch im Zentrum eines Infor-

mationsnetzes, das die gr5Bte politische Einheit (die

Dorfgruppe) an Weitlâufigkeit bei weitem Ubertraf.

Jede schwere Beleidigung der "Ehefrauen" wurde beim

nâchsten Treffen den "Schwestern" mitgeteilt, die

sie dann wiederum ihren Mitfrauen erzâhlen.konnten.

Die Neuigkeiten verbreem sich schnell in diesem

weiblichen Informationsnetz. Dennoch war nur ein be-

sonders schwerwiegendes Problem, das ihnen allen ge-

meinsam war, in der Lage aile Frauen zu mobilisieren.
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2.) Die Stellung der Frau in der vorkolonialen

Wirtschaft 

Die politisch unabhângigen Einheiten, aus denen

das vorkoloniale Igboland bestand, waren wirt-

schaftlich auf einander angewiesen und durch

Handelsbeziehungen verbunden. In vielen Teilen

des Landes reichtedie Produktion der Grundnah-

rungsmittel nicht aus, um die Bevôlkerung zu

versorgen, die deshalb auf den Handel regionaler

Spezialitâten angewiesen war. Eine gute Ehefrau

muaedaher im Igboland auch eine erfolgreiche

Hândlerin sein, denn davon hing das Wohlergehen

ihrer Familie und ihr persônlicher Einflua ab.

2.1. Die Grundlagen der vorkolonialen Wirtschaft

"Starke-Unterschiede in der Bevblkerungsdichte,

der Bodenbeschaffenheit und in den klimatischen

Zonen mbgen zusammen mit der Spezialisierung der

Dôrfer auf verschiedene Handwerksprodukte dazu bei-

getragen haben, Abhângigkeiten zwischen den Dorf-

gruppen zu schaffen.

Die klimatischen Zonen des Landes ziehen sich

von tropischem Regenwald im Silden zu Savannahvege-

tation im Norden.
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Die nôrdliche Grenze des Palmgürtels, die von Onitsha

diagonal südôstlich bis Itu (Cross River) verlâuft,

trennt auch die beiden Vegegationszonen. Südlich von

ihr ist Regenwald auf sandigem, unfruchtbaren Boden -

ndrdlich davon ist trockener und besserer Boden, der

sich gut zum Anbau von Jamswurzeln eignet. Die Bevôl-

kerungsdichte ist sehr stark für afrikanische Verhâlt-

nisse und erreicht ihr Maximum im Regenwaldgebiet ge-

rade südlich von seiner nôrdlichen Begrenzung. (Orlu,

Owerri division - das Zentrum der Revolten. Diese Be-

vôlkerungsdichte ist nicht regelmâBig: "In einigen Ge-

bieten steigt die Bevôlkerungsdichte auf tausend Per-

sonen per Quadratmeile) wdhrend sie in anderen kaum

fünfundzwànzig Meilen entfernt unter hundertfünfzig

Personen fâllt." 1) (Diese Anfaben beziehen sich auf

das erste Drittel dieses Jahrhunderts.)

In 'Gegenden mit schwacher Bevôlkerungsdichte kann man

zwischen Familienland, das mit Palmbâumen bewachsen ist

und auf dem stândig angebaut wird, und Dorfland, das

nur periodisch bebaut wird und dazwischen brach liegt,

unterscheiden. In dicbtbesiedelten Gegenden hingegen

existiert dieser Unterschied nicht mehr. Dort wird das

Land zunehmend bestimmten Familien zugeordnet, die es

auf permanenter Basis bebauen.

1)
Jones G.I. 1949 	 p. 323

In some areas the density of population reaches over
thousand persons per square mile, while in other less
than twenty-five miles away it falls below hundred
and fifty."

tt
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In diesen Gegenden sind die nahrhaften Pflanzen,

die unter den Palmbâumen wachsen, oft unzureichend, i)

obwohl die Igbos schon in vorkolonialer Zeit

spezialisierte Methoden der Düngung, der

gemischten Pflanzung und des Rotationsanbaus anwandten.

Die Bewohner spezialisierten sich daher auf die kompli-

zierte und zeitraubende Produktion von Palmn und pfleg-

ten die Palmen, die um ihre Stife herum wuchsen und sich

durch natürliche Besamung vermehrten. Nur durch den Ver-

kauf des Oles und den Ankauf von Grundnahrungsmitteln

konnten sie so ihre Ernâhrung sichern.

In den nordeistlichen Gebieten, die einen Uberschua

an Jams, aber kein Paleil,produzieren, lebt die Bevb1-

kerung weniger dicht beisammen. Jede neue Generation

erschlieSt neue Anbaugebiete, die extensiv bebaut werden.

Der Grund für diesen Unterschied mag an der Tatsache lie-

gen, daB di•e nôrdlichen Igbovôle.crauBerhalb des Palm-

gürtels leben. Sie sind deshalb nicht so seBhaft wie

ihre südlichen Nachbarn, die an die alten Palmkulturen

auf dem Familienland gebunden sind.

Diese tikologischen und demographischen Unterschiede

môgen die alten Handelsbeziehungen zwischen den Zonen

erklâren.

1)

Jones G.I. 	 1949 	 p. 312 - 13

2)

Jones G.I. 	 1961 	 p.134
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AuBerdem sind Palmbl und Jamswurzeln komplementâre

Produkte für die menschliche Ernâhrung: Jams ist

ein kohlehydratreiches Grundnahrungsmittel, wàhrend

Palmn den Keirper mit den nôtigen EiweiBen und Fetten

versorgt.

Die Grundnahrungsmittel. Jams, Taro und Maniok

werden zwischen Februar und November angebaut.Die â1-

teste Kulturpflanze des Igbolandes ist der Jams, den

man auch in wilder Form in den tropischen Wâldern

Afrikas vorfindet. Er geheirt traditionellerweise den

Mânnern, die auch für die schwere Arbeit des Jams-

hUgelbauens zustândig sind. Die grUten Jamswurzeln

werden in der Hütte der Mânner für aile Besucher sicht-

bar aufgehângt und dienen fast ausschlienich dazu,

Gâste zu bewirten. Die Mânner tragen normalerweise nur

von September bis Dezember mit kleinen Jamswurzeln zur

Ernâhrung der Familie bei. Den Rest des Jahres versor-/
gen die Frauen Mann und Kinder mit Taro und Maniok

von - ihren Feldern. Der Taro wurde im fUnfzehnten Jahr-

hundert von den Portugiesen nach Afrika eingeführt und

wurde bald zur Pflanze der Frauen. Wâhrend die Mânner

der Jamsgottheit opferten,so ehiten die Frauen die Gott-

heit des Taro. Der Maniok, der erst Ende des neunzehn-

ten Jahrhunderts allgemein Verbreitung fand, ist noch

nicht der "Besitz" eines bestimmten Geschlechtes. Da es

aber einer komplizierten Technik bedarf, um ihn genieBbar

zu machen und diese nur von Frauen beherrscht wird, wurde

der Maniok am Anfang dieses Jahrhunderts fast ausschlie3-

lich von ihnen angebaut.

BIRGIT MULLER

hal-00468794, version 1 
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00468794/fr/ 
oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00468794_v1 
Contributeur : Eliane Daphy



- 4 1 -

Die Pflanzen der Mânner und Frauen werden nicht unbe-

dingt getrennt angebaut. Die Mânner keinnen beispiels-

weise die harte Arbeit des Rodens für den Taroanbau

der Frauen übernehmenâ wâhrend die Frauen die Jams-

felder jâten. Sie pflanzen auch manchmal Taro und Maniok

zwischen dieJâmshügel der Mânner oder gebrauchen sie

im Jahr darauf für ihre Kulturen. Die Palmbâume ge-

hbren entweder dem ganzen Dorf oder dem Bewohner, auf

dessen Feld sie stehen und der sie pflegt. Da die Frau-

en nicht das Recht hatten,auf Palmen zu klettern, waren

es ausschlieBlich die Mânner, die dreimal am Tag den

Palmwein zapten und die die Nüsse ernthe Die Frauen

warEn dafür zustândig, den Nüssen das 01 zu entziehen

und es für ihre Mânner zu verkaufen. Sie durften dafür

die Palmmandeln behalten, aus denen das hochwertige

Palmmandeltil produziert wurde.

Die hohe Bevôlkerungsdichte und die entwickelten

Handwerkszentren lassen darauf schlieBen, daB die süd-

lichen Igbo im neunzehnten Jahrhundert eher aile Mijg-

lichkeiten ihrer Heimatgebiete ausnutzten ais neues

Land zu erschlieBen. Die mUndliche Uberlieferung be-

richtet von Zentren der Schmiedekunst in Awka und Owerri,

von Baumwollstoffwebereien in Ngbo und Ibagwa und der
1)

Salzproduktion aus den schlammigen Wassern des Uburu Sees.

1)
Uze Kwu O. 	 1958 	 p.84-88
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Die Handwerksspezialitâten scheinen bis weit in die

Vergangenheit hineinzureichen, - Eisenobjekte wurden

schon in den Ausgrabungen von Ukwu, datiert auf das

zehnte Jahrhundert, gefunden 	 -, und vor allem auf

einer unterschiedlichen Verteilung der Rohmaterialien

(Salz, Erz etc.) zu beruhen.

Es ist nicht sicher, ob es die Bevôlkerungs-

dichte und der Mangel an Nahrungsmitteln war, der die

Igbo dazu brachte, mit ihren nahen und entfernteren

Nachbarn zu handeln, oder ob es die Produktion eines

tauschbaren landwirtschaftlichen und handwerklichen

Uberschusses war, der die Igbo zum Tausch miteinander

anspornte und letzlich für hohe Bevtilkerungsdichten in

einigen Gebieten sorgte. Wie auch immer, es scheint

sicher, da3 der Handel schon lange vor dem Eindringen

der Europâer. ein notwendiges Element der sozialen

und wirtschaftlichen Struktur der Igbo war.
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Photo:	 Dorfmarkt um 1920

2.2. Der Markt - Reich der Frauen

Die Igbo unterscheiden zwei Arten des Tausches,

die beide den Gebrauch von Geld einschlieSen:

Die erste izu ahia bedeutet den Verkauf von Gütern,

die man selbst produziert hat, oder den Kauf von Wa-

ren, die man konsumieren will.

Die zweite igba ubiri bedeutet das Kaufen und Ver-

kaufen von Gütern mit der Absicht, Profit zu machen. 1)

1)
Ukwu I.U. 	 1969 	 p. 129
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Die meisten Igbofrauen engagierten sich in den Tausch

izu ahia, der hauptsâchlich auf den Dorfmârkten statt-

fand und viele unter ihnen übten auch den Tausch igba

ubiri aus, indem sie auf den groBen Mârkten der Dorf-

gruppen einkauften, um auf den Dorfmârkten im Detail

wieder zu verkaufen.

Um die vorkoloniale Handelsstruktur zu verstehen,

in der die Frauen Handel trieben, müssen wir hier

zwischen lokalen Dorfmârkten und dem grôBeren Markt

der ganzen Dorfgruppe unterscheiden. Die ersteren

wurden von den Frauengruppen kontrolliert und trafen

sich jeden vierten oder achten Tag abhângig von dem

lokalen Marktzyklus, der letztere war und ist in die-

ser Periodizitât integriert, aber hatte auch gleich-

zeitig Verbindungen zu den Handelskolonien, die von

den professionellen afrikanischen GroBhândlern ent-

lang der Fernhandelsrouten gegründet worden waren

und durch diese wiederum zu weiter entfernten Dorf-

gruppen. Der Fernhandel konzentrierte sich auf die

beiden GroBmârkte in Bende und Uburu, welche sich

von normalen Mârkten insofern unterschieden, daB sie

nicht von lokalen Authoritâten kontrolliert wurden

und mehrere Tage dauerten, in einem vierundzwanzig-

tâgigen Zyklus.
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2.2.1. 	 Vorkoloniale Wâhrungen

Dieselben Wâhrungenwarenim Gebrauch auf den

Dorfmârkten und im Fernhandel und verba.nden

das Netz der Dorfmârkte mit dem Netzwerk des Fern-

handels. Diese Wâhrungenwaren in der vorkolonialen

Epoche Kauris (kleine weiBe Muscheln), Manillas

(Messingringe), Messingstâbe, Eisen-Wâhrung und

Kupferdrâhte und herrschtn jeweils in verschie-

denen Gebieten des Landes vor.

Das Geld der Igbo unterschied sich in seiner

Wichtigkeit und seinem universellen Gebrauch von

âhnlichen Geldformen in anderen Teilen der Welt.

(Die Messingstâbe der Tiv beispielsweise wtwden 	
1)

nicht für Transaktionen auf dem Dorfmarkt gebraucht. )

EsrÉte aile Funktionen, die wir auch unserem west-

lichen Geld zusprechen würden. Eswurde von den Igbo

in kommerziellen und nicht-kommerziellen Transak-

tionen gebrauchbals:

- Tauschmittel

- Zâhleinheit

- Schatz

- Zahlungsmittel

Die Ethnographien vom Anfang dieses Jahrhunderts

berichten, daB im Igboland aile kommerziellen und

viele soziale Transaktionen, wenn nicht mit Geld

ausgehandelt, so doch zumindest ausgedacht wurden.

1 ) 

Bohannan L.and P. 	 1968 	 p.228
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Geld wurde zu dem Begr.bnis eines Schwagers beige-

steuert oder zu dem Brautpreis, den ein Bruder zahlen

muBte. BuBgelder sowie Entschâdigungen wurden normaler-

weise mit Geld bezahlt. Jede kleine Transaktion auf dem

Dorfmarkt schloa den Gebrauch von Geld mit ein. G.T.
1)

Basden beschreibt die Tauschaktionen folgendermaBen:

"Jede Transaktion ist eine vôllig getrennte und unter-

schiedene Angelegenheit. A kauft den Jam von B mit Kauris

und B kauft t51 von A ebenfalls mit Kauris. Sie versuchen

nicht direkt auszutauschen."

Der Gebrauch der Wâhrungen als Zâhleinheit wird ein-

leuchtend in der Institution des "Silent Trade". Kleine

Warenartikel wurden am Rand der Straae zum Verkauf ange-

legt, neben ihnen die entsprechende Summe Kauris. Die

Waren wurden allein gelassen unter dem Schutz eines Fetischs.

Der Katifer wàr verpflichtet, die exakte Summe Kauris zu

hinterlassen, weil er sonst, so glaubman, von dem Fetisch

angegriffen würde. 2)

Eine erfolgreiche Person besaB oft nicht nur eine

grolle Reserve an Jams, sondern auch einen bedeutenden

Geldschatz. G.J. Basden 3)berichtet 1921 , da3 er enorme

Kaurisreserven in dem Besitz mancher Mânner gesehen habe.

1) Basden G.T. 	 1921 	 p. 200
" Each transaction is an entirely separate and distinct
affair. A buys B's yams for cowries and B buys A's oil
for cowries also, they make no attempt at direct exchange."

2
M. Kingsley cit in: Kirk-Green 1960 p.133

3)
Basden G.T. 1921	 p.200
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Diese Reserven standen als Zahlungsmittel für GroB-

einkâufe zur Verfügung. Auch die Frauen, die auf den

Dorfmârkten handelten, hâuften oft eine Menge Geld an,

um damit zum Beispiel groBe Mengen Salz auf dem Markt

der Dorfgruppe zu kaufen, sie in kleine Salzkuchen zu

formen und auf dem Dorfmarkt wieder zu verkaufen. 1)

Der allgemeine Gebrauch des Igbo-Geldes schloB auch

das Kreditgeben mit ein. Der Kreditgeber erhielt ein Mit-

glied der Familie des Schuldners als Pfand oder er durfte

so lange ein Stück Familienland bebauen bis die Schulden .

zurückbezahlt waren, normalerweise mit einem hundertpro-

zentigen Zins.

Das Besondere an den Igbo-Wâhrungen, das sie von den

modernen westlichen Wâhrungen unterscheidet, ist die Tat-

sache, daB sie nicht von einer zentralen Authoritât heraus-
/ •

gegeben wurdea.Die Stabilitât ihres Wertes hing einzig

und allein von der beschrânkten Menge ab, die erhalten

blieb durch die regelmâBige Vernichtung von UberschuBgeld

und der Verarbeitung von Geldstücken zu Gegenstânden des

tâglichen Gebrauchs. Die Menge der Eisen- Kupfer- und

Messingwâhrungen blieb relativ klein, weil diese Metalle

von Schmieden zu Ornamenten und Werkzeugen verarbeitet

wurden.

1 )
Afigbo A.E. 1973, Horton W.R.G. 1954
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Photo: 	 die drei jungen Mâdchen mit Messing-

fu3reifen

In Awka zum Beispiel wurde überschüssiges Messing

zu Messingspiralen geformt, die die Beine junger

Mâdchen schmückten.

Die Menge der Metallwâhrungen wurde jahrhundertelang

auch dadurch klein gehalten, da3 sie nur in einem sehr

komplizierten Proze3 hergestellt werden konnten oder

durch europâische Hândler importiert wurden. Kauris-

wâhrungen wurden über die transsaharische Handelsstraae

von den Maldive-Inseln (indischer Ozean) ins Land ge-

bracht und spâter auch von europâischen Handelsschif-

fen geliefert.
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Die verschiedenen Wâhrungszonen im Inneren des

Landes waren durch Handel miteinander verbunden.

Professionelle GroBhândler gebrauchten und tauschten

aile Wâhrungen und zogen manchmal Profit aus diesem

Tausch.
1)

Wo sich die Wâhrungszonen überschnitten,

wurden beide Wâhrungen auf den Dorfmârkten gehandelt.

G.T. Basden gibt uns das Beispiel des•Marktes von

Awka, auf dem Kauris und pfeilspitzenfôrmige Eisen-

gegenstânde getauscht wurden, eine Pfeilspitze hatte

den Wert von zwei Kauris. 
2) In Nsukka zirkulierten

Kauris zusammen mit Messingstâben und Salzkuchen.

Die Tatsache, daB die meisten dieser Wâhrungen inner-

halb und auBerhalb der Wâhrungszonen konsumiert wer-

den konnten, mag dazu beigetragen haben, den Tausch

zwischen den Zonen zu erleichtern.

Jones G.I. up 	 p. 551 - 552

2

Baden G.T. 1921 	 p. 201
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2.2.2. Dorfmarkt und Fernhandel

Der Fernhandel und die Organisation des Dorf-

marktes im vorkolonialen Igboland ùnterschieden

sich in einigen Punkten prinzipiell von der kolo-

nialen Handelsstruktur. Vorkoloniale Handelskolo-

nien und Dorfmârkte bildeten zwar ein sich über-

schneidendes Netzwerk, schienen jedoch nach ver-

schiedenen Prinzipien zu funktionieren und wurden

auch von zwei verschiedenen Gruppen der Handels-

treibenden kontrolliert, die ersteren von kon-

kurrierenden professionellen Hândlern, die letz-

teren von den Assoziationen der Dorffrauen. Die

Fernhândler konnten nicht in den Ablauf des Dorf-

marktes eingreifen und dort beispielsweise die

Preise diktieren. Die Frauen setzten die Preise

auf ihren Dorfmârkten fest, hatten jedoch keinen

EinfluB auf die GroBmUrkte von Bende und Uburu.

Die beiden blieben auch dadurch getrennt, daB

Fernhândler nicht auf Dorfmârkten verkehrten

und die Dorffrauen sich nicht sehr weit von ih-

rem Dorf entfernen konnten. Beide trafen auf den

griiBeren Mârkten der Dorfgruppen zusammen.

Die spezialisierten Hândlergruppen (Aro,

Awka, Nkwerri usw.) verbinden meistens die Aus-

übung des Schmiedehandwerks (Awka, Nkwerri)

BIRGIT MULLER

hal-00468794, version 1 
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00468794/fr/ 
oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00468794_v1 
Contributeur : Eliane Daphy



- 52

oder das Leisten religidser Dienste (Aro, Nri)

mit dem Fernhandel. Die Schmiede waren schon seit

Jahrhunderten auf Handel angewiesen, um sich die

Rohmaterialien für ihr Handwerk zu beschaffen und

um die Schmiedewaren abzusetzen. Noch dazu kommt,

daB sie auf Grund ihres Handwerkes auch zu den am

besten bewaffneten Gruppen des Landes zâhlten -

die Awka waren bereits im neunzehnten Jahrhundert

in der Lage Gewehre herzustellen - und so ihren Fer-

handel schützen konnten. Die Aro gründeten ihren Er-

folg auf den Handel mit Sklaven. Als einzige Hândler-

gruppe besaBen sie bereits im achtzehnten Jahrhundert

ein ausgedehntes Netz von Handelskolonien, die aile

von der Vatersiediung in Arochukwu abhingen und durch

gemeinsame Abstammung verbunden waren. Der EinfluB

der Aro-Hândler gründete sich nicht zuletzt auch darauf,

daB,,ie die Vertreter des Orakels des Gottes Chakwu

im ganzen Lande waren. Sie schlichteten Konflikte

zwischen verfeindeten Ddrfern, indem sie die streitenden

Parteien dem Schiedsspruch des Orakels überbrachten,

und schlugen nicht nur Gewinn aus den Opfergaben, mit

denen der Gott bedacht wurde, sondern verkauften auch

die Schuldiggesprochenen in die Sklaverei.

Der Erfolg aller Fernhândler hing ab von guten per-

- sdnlichen Beziehungen zu einfluBreichen Personen in den

Ddrfern entlang der Fernhandelsrouten.
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Diese Gastgeber sorgten nicht nur für Kost und Unter-

kunft, sondern auch für sicheres Geleit in ihrem Ein-

fluBgebiet und vermittelten Handelstransaktionen.
1)

Sie profitierten dafür von Vorzugspreisen und einem

raschen Zugang zu den ersehnten Waren von weither.

Die professionellen Hândler spezialisierten sich

hâufig auf den GroBhandel bestimmter Produkte, wie

Salz, Eisenwaren, Stoffe, Kühe, Pferde, Sklaven, Ô1

und Jamswurzeln. Paleil und Jams wurden in der vorko-

lonialen Zeit vor allem auf dem Wasserweg in groBen

Mengen gehandelt. Die Hauptarterien dieses Handels

waren der Niger, Anambra, Imo und Cross River. An den

Umschlagplâtzen auf Landhandel wurden die Waren oft

auch von weiblichen Zwischenhândlern in Empfang ge-

nommen und angeliefert zum Wassertransport.

Die weiblichen Zwischenhândler unterschieden sich

von den mânnlichen GroBhândlern vor allem dadurch, daB

sie den Handel nur semiprofessionell betrieben, kleinere

Mengen über mittlere Entfernungen transportierten und

daB die Ausdehnung ihres Handelsnetzes von den Verbin-

dungen zu den Dôrfern abhing, aus denen sie selbst, ihre

MUtter oder Handelspartnerinnen stammten oder in die ihre

Schwestern verheiratet waren. Ohne dieses ausgedehnte Netz

von Verwandschafts- und Heiratsbeziehungen, das auch durch

die verschiedenen Frauenassoziationen unterstützt wurde,

1)
Jones G.I. up 	 p. 552
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wâre dieser Handel nicht môglich gewesen, da jedes

Dorf sich zu jedem anderen in einem latenten Kriegs-

zustand befand und jeder fremde Reisende ohne Schutz

und Beziehungen zum willkommenen Opfer des Sklavenhan-

dels wurde.

Auf den grbBten Mârkten der Dorfgruppe brachten die

Fernhândler Produkte, die nicht am Ort hergestellt wer-

den konnten, wie Fisch, Stoffe, Eisenwaren, Salz,

und Waren, die nicht in genügender Menge produziert

wurden, wie Jams in der Gegend des Palmgürtels und Palm-

Z51 im Norden. Einige Frauen kauften diese Waren in gras-

seren Mengen, um sie auf den Dorfmengen wieder zu ver-

kauf en. Zur gleichen Zeit verkauften sie lokale Produk-

te, die sie auf den Dorfmârkten aufgekauft hatten, in

grUeren Mengen an die Fernhândler. Die Frauen kannten

auch/genau die Bedingungen und Preise auf den umliegen-

den Dorfmârkten und zbgerten nicht,greiBere Entfernung

zurückzulegen, um einen kleinen Vorteil zu erhandeln.

Die Dorfmârkte liegen in der Regel in der Mitte der

Dôrfer und jeder von ihnen ist wiederum mit dem zentra-

len Markt der Dorfgruppe verbunden. Die Verkâuferinnen

sitzen nicht nach Produkten geordnet, sondern ihre Stân-

dewaren entlang des Weges aufgestellt, der in ihr Heimat-

dorf führte. Diese Regelung sollte, so sagt man, den Frau-

en erlauben, bei Streitigkeiten auf dem Marktplatz unge-

hindert zu fliehen. Jeder Markt stand unter dem Schutz

einer Gottheit, die von den Frauen des Dorfes verehrt
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wurde und die den Frieden zwischen den Handelstreiben-

den erhalten sollte. Der Markt gehôrte dem ganzen Dorf

und wurde von der Frauenversammlung überwacht, die Hand-

greiflichkeiten und Diebstahl sofort bestrafte. Denn

nichts schadete dem Erfolg eines Dorfmarktes mehr, als

der Ruf ein Ort von Gewalttâtigkeiten zu sein.

Der Rat der Frauen schien am Anfang dieses Jahrhunderts

noch die Preise der Waren festzusetzen. G.T. Basden

schreibt 1921: " dieser Rat (der alten Frauen) setzte

hâufig die Preise fest, bestimmte die Tauschrate für

Kauris, welche Mârkte besucht werden durften, mit welcher

Dorfgruppe man Handel treiben sollte. Er bestimmte, wel-

che Waren auf dem Markt zugelassen werden sollten und
1)

welche man verbieten sollte...." 	 Das Festsetzen der

Preise auf den verschiedenen Dorfmârkten erklârt auch

die Regelungen, die vorschrieben, welche Mârkte die Frau-

en besucheldurten und die Einschrânkungen den Waren gegen-

über, die auf dem Markt zugelassen wurden. Da jeder

Markt unabhângig von jedem anderen von verschiedenen

Frauenversammlungen verwaltet wurde, konnen die Austausch-

verhâltnisse auf jedem Markt anders sein.

1)
Basden G.T. 	 1921 	 p. 195
"this council (of old women) often fixes prices, the
rate of cowry exchange, what markets shall be visited
and with what towns commercial transactions should be
maintained. It decrees what articles are to be admitted
into the market and what is taboo."
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Ein Dorf, das Jams benôtigte, konnte zum Beispiel den

Preis auf einem hohen Niveau festsetzen und viele Ver-

kâufer aus den Nachbardôrfern anziehen, bis diese Dôrfer

auch einen Mangel spürten und den Verkauf von Jams an

andere Dôrfer untersagten. Ein Dorf, das eineigroBen Vor-

rat an Jams besa3, konnte den Verkauf von Jams aus anderen

Deirfern auf seinein Markt verbieten. Die gleichen einschrân-

kenden Maanahmen wurden auch angewendet, wenn ein Dorf

eine bestimmte Handwerksspezialitât auf seinem Markt er-

halten wollte.
1) 

Die Konkurrenz schien sich auf dem Dorf-

markt nicht zwischen Individuen abzuspielen, die zu ver-

schiedenen Preisen verkauften, sondern zwischen Dôrfern,

die den Bedürfnissen ihrer Bewohner entsprechend die Han-

delsbedingungen bestimmten.

Zusammenfassung

Der Handel iau ahia, den die Frauen auf dem Dorfmarkt be-

trieben, schien unlôslich mit ihrer Rolle als Ernâhrerin

der Famille verbunden. Sie verkauften den UberschuB der

Familienproduktion und kauften die Waren, an denen ein

Mangel bestand. Die Frauenassoziationen wiederum regulier-

ten den Handel auf dem Markt nach den Bedürfnissen des

gesamten Dorf es.

Der Handel igba ubiri, wie er von manchen weiblichen Zwi-

schenhândlern und von den professionellen Fernhândlern be-

trieben wurde, war weniger an den individuellen Bedürfnis-

sen der Hândler selber, als an der Suche nach Profit orien-

1)
Green M. 	 1947	 p. 28
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tiert und richtete sich nach Angebot und Nachfrage

potentieller Kunden. Die Gruppen der Fernhândler stan-

den im Konkurrenzverhâltnis zueinander und versuchten

sich in Preis und Angebot zu übertreffen.

Ich hoffe in den nâchsten Kapiteln zu zeigen, wie

diese doppelten Aspekte des Handels durch, die Kolonisa-

tion aufgehoben wurden und die Folgen, die sich daraus

l'Ur die Wirtschaft der Igbo ergeben.
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Il EinfluB der Kolonisation auf die Position der Frau

Das Eindringen der britischen Truppen in das Innere

des Igbolandes um 1904 markierte das Ende einer jahr-

hundertealten gleichberechtigten Handelsbeziehung

zwischen Europâern und Igbos, und den Anfang einer

zunehmenden wirtschaftlichen Abhângigkeit und direk-

ten politischen Kontrolle.

1. Vorgeschichte

Die ersten europâischen (portugiesischen) Hândler,

die im fünfzehnten Jahrhundert die Biafraküste besuchten,

begnügten sich zunâchst damit, den schon existierenden

innerafrikanischen Handel zwischen dem Benin und der

Biafraküste mit ihren Schiffen zu fbrderne Sie paBten

sich mit ihrem Warenangebot den Bedürfnissen der afri-

kanischen Kunden an und kehrten erst nach zahlreichen

innerafrikanischen Transaktionen mit Gold, Elfenbein

und Sklaven nach Europa zurück.

Ihre Nachfolger im sechzehnten bis achtzehnten

Jahrhundert waren vor allem am Sklavenhandel interes-

siert. Die Englânder, Hollânder, Spanier und Franzo-

sen richteten Handelskontore in Bonny und Calabar

ein. Von dort aus handelten sie mit den afrikanischen
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GroBhândlern der Küste, den Efik und Calabari, die

mit ihren Kanus bis ins Innere des Landes vordrangen

und dort mit den Igbo und insbesondere mit den Aro

Handel trieben. Die afrikanischen - Hândler der Küste be-

saBen ihre eigenen Handelshâuser in den groBen Hâfen

und die erfolgreichsten unter_ihnen wurden zu wahrhaf-

ten kieinen Keinigen, die eifersüchtig den Handel mit

dem Hinterland überwachten. Die Euroâer importierten

Waren, die auf den Mârkten des Hinterlandes gefragt wa-

ren, wie Gewehre, Munition, Tabak, Alkohol, aber auch

Waren, die im Inneren des Landes als Wâhrungen galten

wie Eisenstâbe, Kauris, Manillas und Eisenstâbe und

tauschten sie gegen Sklaven ein. 
1 )

Als die Englânder 1807 den Sklavenhandel gesetzlich

verboten, kam er damit nicht zu einem sofortigen Ende.

Andere euroâische und amerikanische Nationen setzten

den Handel fort und brachten ihn um 1930 auf einen neu-

en Hôhepunkt. Erst 1836 wurde durch das Equipment Treaty

mit Spaniern und Portugiesen das Abkommen getroffen, aile

die Schiffe gefangen zu nehmen, die für den Sklavenhandel

ausgerüstet waren. Mittlerweise entwickel te 	 mit der

Industrialisierung die europâische Nachfrage nach Palm-

ôl, das in der Maschinenindustrie als Schmiermittel ge-

fragt war. Eine neue Generation von englischen Hândlern

und ihre afrikanischen Partner wurden erfolgreich in

der neuen Branche und lieBen den Palmôlexport von der

1)
Ein GroBteil der Sklaven, die auf dem amerikanischen
Kontinent verkauf wurden, waren Igbo.
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Biafraküste nach Liverpool von 200 t in 1808 auf

25 000 t in 1845 ansteigen. Diese plôtzliche Stei-

gerung der Palmôlproduktion ist nur dadurch zu er-

klâren, daB tausende von kleinen Produzenten in den

dicht besiedelten Gegenden des Inlandes schon lange

vor dem Ansteigen der europâischen Nachfrage, Palm-

bl 	 den Handel mit dem Norden herstellten und die

Palmhaine pflegten, die lhre HUtten umgaben. Die ho-

hen Preise am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts

mochten den kleinen Produzenten angeregt haben, ge-

ringfügig mehr Cl zu erzeugen, welches dann durch das

Netzwerk der Mârkte zu den Flüssen gelangte, dort ge-

sammelt und von den Küstenhândlern abgeholt wurde.

Auch der Palmôlhandel blieb lange Zeit in afrikani-

scher Hand und jeder Versuch der Europâer,bis ins Hin-

terlaridvorzudringen, wurde erfolgreich verhindert,

nicht zuletzt auch dadurch, daB Igboland mit Malaria

und Schlafkrankheit verseucht war. Erst mit der Ent-

deckung des Chinins und der Einführung des Dampfbootes

wurde es auch für die Europâer Jeglich, weitere Reisen

ins Innere des Landes zu unternehmen. 1930 entdeckten

die Brüder Lander die Nigermündung und ôffneten so den

wichtigsten Strom Westafrikas für den europâischen Han-

del. Die wirtschaftliche ErschlieBung des Inlandes ging

Hand in Hand mit der Missionierung: 1846 begann die Pres-

byterianische Mission die Gegend des Cross River zu be-

kehren, 1857 wurde die C.M.S. Mission in Onitsha am Niger

gegründet und untergrub die Autoritât der Orakel der Aro.
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Photo: 	 Palmbaumkletterer

Zwischen Aro und britischen Hândlern

begann bald ein Machtkampf um wirtschaft-

lichen EinfluB. Die Aro versuchten, die

am Flu3 wohnende Bevnkerung davon ab-

zuhalten, direkt•mit den Englândern zu

verhandeln.
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Sie drohten den Frauen mit Unfruchtbarkeit

und kündigten einen Angriff ihrer Verbünde-

ten, der Abam an, falls man es wagen sollte,

direkt an die Briten zu verkaufen. Die Eng-

lânder hingegen fôrderten ihre Handelsin-

teressen mit Kanonenbooten auf dem Niger

und Cross River und versuchten, die mit

den Aro verbundenen Dôrfer von ihnen ab-

zuwenden.

Als zwischen 1851 und 1881 der Weltmarktpreis

Mie. Pallel von ko $ auf 22 die Tonne fiel, ver-

suchten die Englânder mehr Cl auf den europâischen

Markt zu verkaufen und die Preise der importierten

Industriegüter heraufzusetzen. Diese fUr die

afrikanischen Hândler ruiniise Politik weitete

sich aus zu einem wahrhaften Handelskrieg zwischen

Europâern und Afrikanern. Die afrikanischen Gro3-

hândler hielten ihre Waren zurück und schlossen

die Handelswege. Durch die niedrigen Preise wa-

ren auch die kleinen Produzenten nicht mehr daran

interessiert, mehr Cl zu produzieren. Das Schnei-

den der Nüsse war so gefâhrlich und das Kochen

von Palm.51 stellte eine derartig harte Arbeit

dar, dal es eines grôaeren Anreizes bedurfte,

um mehr herzustellen.
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Die Briten reagierten auf die Stôrung ihrer Handels-

interessen mit einer interventionistischen Politik

und mit der Sdhaffung des Handelsmonopols der United

African Company. 1879 schloB sie aile kleineren bri-

tischen Handelsfirmen der Biafraküste zusammen.1882

erhielt die Kompanie das Recht mit afrikanischen Chefs

Vertrâge abzuschlie3en, die sie notfalls auch mit Waf-

fengewalt durchsetzen konnten. Die nâchste Etappe der

interventionistischen Politik folgte 1885 mit der

Schaffung des Protektorats über die Oil Rivers.

1887 erhielt die Handelsgesellschaft, nun Royal Niger

Company genannt, das Recht die von ihr eroberten Gebie-

te auch zu verwalten. Im gleichen Jahr gelang es den

Briten den Keinig Jaja von Opobo, einen der bedeutensten

Handelskônige der Küste, gefangen zu nehmen, weil er

sich geweigert hatte, den Briten weiterhin Palmbl zu

verkaufen. 1899 schrieb Sir Georg Taubmann Goldie, der

Direktor der Royal Niger Company über sein Verhâltnis

zu den Aro: " Wenn die Royal Niger Company freie Hand

gehabt hutte, so hâtte sie aus der Uberwâltigung die-

ser Macht ihr erstes Anliegen gemacht als sie 1886 die

Charter erhielt, aber da das Aroland die Mârkte aller

wichtigen ôl-Flüsse enthielt (aufaer dem Benin) schien

uns eine soiche Aktion aus politischen Gründen nicht
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ratsam."1 ) Nur drei Jahre spâter wurden die Aro über-

wâltigt und 1902 ihr Orakel in Arochukwu zerstdrt,

ein Ereignis, welches das endgültige Eindringen der

Englânder ins Igboland markierte. 1904 nach sieben

kleineren Feldzügen war auch der Rest des Landes ero-

bert und der Kolonie Nigeria angeschlossen. Die Igbo,

die keine zentralisierte Macht kannten, waren nicht

in der Lage gewesen, wirksamen gemeinsamen Widerstand

zu leisten.

Um ihre Eroberungen zu konsolidieren führten die

Englânder im ganzen Land das System der "native courts

ein, das schon seit 1892 in anderen Teilen Nigerias an-

gewendet wurde. Unter dem Vorwand, im Sinne der Gebrâu-

che der Igbo Recht zu sprechen, verurteilten diese Ge-

richtshdfe die einfluBreichen Personen und Titeltrâger,

die nicht den Interessen der Englânder entsprechend han-/.

delten. Nach der Umstrukturierung Nigerias um 1914 sah

sich Igboland in Provinzen eingeteilt, die wiederum in

Distrikte unterteilt waren.

1)

Brief von Sir Taubmann Goldie 	 15.Nov. 1899, n. 255
of 15-12-99 from Consular Office to High Commissioner and
Consul General Niger Coast Protectorat C.S.O. 1/4 of 1899
cit in Afigbo A.E. 1974 p. 69
If the Royal Niger Company had had a free hand, they would
have made the overthrow of this power their first main
concern on receiving the charter in 1886, but in view of
the Aro country containing the markets of all the princi-
pal Oil Rivers (except Benin) any such action was for
political reasons inadvisable."

BIRGIT MULLER

hal-00468794, version 1 
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00468794/fr/ 
oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00468794_v1 
Contributeur : Eliane Daphy



- 66-

Das Gebiet der Igbo entsprach nun der Provinz Owerri

und der Provinz Onitsha, sowie den Distrikten Afikpo

und Abakaliki in der Provinz Ogoja und 50 % des Dis-

triktes Arochuku in der Provinz Calabar. Dadurch wer-

den den Igbo politische Einheiten aufgezwungen, die

weit grôBer waren als die, die sie zuvor gekannt hat-,

ten. Ein Verwaltungssystem, das ihrer Sozialstruktur

vdllig fremd war, zog die Maschen seines Netzes immer

enger um jedes Individuum. Zunâchst in den Provinzhaupt-

stâdten, dann immer hâufiger auch in den Verwaltungszen-

tren der Distrikte,richteten europâische Firmen ihre

Handelsdepots ein. Zahlreiche protestantische und katho-

lische Missionen bauten Kirchen und richteten Schulen

ein. Sie begannen, den Igbo die westlichen Ideale der

Arbeit, des Gehorsams und der Ergebenheit der Frau ein-

zuhâmmern.

BIRGIT MULLER

hal-00468794, version 1 
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00468794/fr/ 
oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00468794_v1 
Contributeur : Eliane Daphy



- 67 . -

2. Entwicklung des kolonialen Handels

Die Eroberung des Igbolandes in den ersten Jahren

dieses Jahrhunderts geschah hauptsâchlich aus wirt-

schaftlichen Motiven heraus. Ihr Zeitpunkt stimmte

überein mit einer starken europâischen Nachfrage

nach Palmi51, die nur ungenügend von der afrikani-

schen Produktion gedeckt wurde. Eines der Ziele

der Briten war es, die Afrikaner als Zwischenhând-

ler auszuschalten, direkt mit den Produzenten zu

verhandeln und sie zu greiBerer Produktivitât zu ver-
1)

anlassen. Ein anderes Ziel mag der Gedanke gewe-

sen sein, in Nigeria einen Absatzmarkt für ihre

eigene Industrieproduktion zu entwickeln.

Obwohl diese Handelspolitik hauptsâchlich gegen die

groBen afrikanischen Konkurrenten gerichtet war, die

eine kleine Minderheit in. der Beviilkerung darstellte,

so traf sie doch in erster Linie den weiblichen Teil

der Bevinkerung, das heil3t die kleinen Produzenten

und Hândler.

2.1.  Das Eindringen der Europâer in den Handel der Frauen

Die ersten MaBnahmen der Kolonialregierung waren zu-

nâchst auf die Ubernahme und Erweiterung des traditio-

nellen Handelssystems gerichtet. Die Verwaltungszentren

wurden in den alten Handelszentren (Bende, Awka,

1) 
Jones G.I. 	 up 	 p.649
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Okigwi usw.) eingerichtet, wohin ihnen bald auch die

Handelsgesellschaften folgten. Die alten Wasserwege

wurden gesâubert und für griiBere Kanus befahrbar ge-

macht. Die Briten übernahmen zunâchst weitgehend die

Stellung der professionellen afrikanischen Hândler

und lieBen den Bereich der kleinen weiblichen Hândler

unberührt.

Erst mit dem Bau der Eisenbahnlinie vom neuen Hafen

Port Harcourt nach Kaduna, deren erstes Teilstück von

Port Harcourt nach Enugu 1916 fertiggestellt war, be-

gann sich die alte Handelsstruktur entscheidend zu ver-

ândern. Die Bahnhôfe fingen an, die Stellung der alten

Marktzentren einzunehmen: Uzualoli ersetzte den GroB-

markt von Bende, der Bahnhof von Aba wurde wichtiger

als der Markt von Ndoki. Der neue Hafen, Port Harcourt,

mit Verbindung - zur Eisenbahn machte die alten Hâfen mit
1)

Verbindung zu den Wasserwegen unrentabel. Als in den

Jahren zwischen 1920 und 1930 breite ZufahrtsstraBen zur

Bahn gebaut wurden, begannen die Ôllastwagen den Wasser-

transport zu ersetzen. Da keine StraBen im Niger und

Cross River Delta gebaut wurden, wurden die afrikanischen

GroBhândler der Küste mehr und mehr vom Hinterland abge-

schnitten und manche zogen landeinwârts.

Die systematische Entwicklung dieser vôllig neuen Infra-

struktur war nur mbglich durch den Einsatz von Zwangsarbeit.

1)

Jones G.I. up 	 p. 665
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Obwohl die englische Rechtsprechung schon 1908 den

Gebrauch von Zwangsarbeit verboten hatte, wurden

noch in den zwanziger Jahren junge Igbomânner zum

Bau von Stra2en zwangsrekrutiert.

Da die Lastwagen sich meistens im Besitz der Eng-

lânder befanden, konzentrierte sich der Mhandel

mehr und mehr auf die britischen Handelsgesellschaf-

ten. Die afrikanischen Gro3hândler wurden Kunden oder

Angestellte der Gesellschaften, durch Kredite und Ver-

trâge mit Ihnen verbunden. Mit dem Palmblboom der zwan-

ziger Jahre beschleunigte sich die Erschlie3ung des

Hinterlandes und der Einfluf3 der europâischen Hândler

wurde immer deutlicher auch auf den Dorfmârkten spUr-

bar. Einkâufer der britischen Handelsfirmen wurden di-

rekt auf die Dorfmârkte geschickt und begannen dort

die Preise zu diktieren. Die Igbomânner wurden ermutigt,

ganze ClnUsse sofort an die Vertreter zu verkaufen, die

diesen dann in gro1en Clmühlen das Ul entzogen, ohne den

Frauen die Mbglichkeit zu lassen, das t51 zu verarbeiten

und zu verkaufen. Die Frauen verloren dadurch nicht nur

die Kontrolle über die Preise auf den Dorfmârkten, son-

dern auch das Recht auf die Palmmandeln und ihre profi-

table Rolle als Zwischenhândler. Ein Versuch in Ibagwa,

die erste ôlmilhle einzurichten, endete daher auch in

einer Frauenrevolte. An vielen Orten wuBten die Frauen

auf diese Weise das Aufstellen von Clmühlen zu verhin-

dern, aber sie konnten nicht vermeiden,da3. der Dorfmarkt àb-

hângig ‘on den. Weli51 pre is en wurde.Durch das imrEr Se/1<er \A.ardende Han-
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delsmonopol der Englânder, waren die Frauen gezwungen,

sich nach den angebotenen Preisen zu richten.

Der dlboom der zwanziger Jahre hatte nicht nur das

englische Geld auf den Dorfmârkten eingeführt, sondern

auch die Verbreitung von GenuBmitteln, wie Tabak und

Alkohol, gefôrdert, die Igbo an Fahrrâder als Fortbewe-

gungsmittel gewiihnt und die Frauen mit Baumwollstoffen

vertraut gemacht. Um diese Luxusgüter zu bezahlen, wur-

den sie aber auch mehr und mehr abhângig vom dlexport.

Als 1929 der dlpreis pritzlich auf dem Weltmarkt fiel,

wurde die ganze Wirtschaft des Igbolandes bis in die Dôr-

fer hinein davon erschüttert.

Die steigende Abhângigkeit von dem britischen Handel

ging Hand in Hand mit einer verschàrften Kontrolle der

Mârkte,durch y die Kolonialverwaltung. Es wurde vorgeschrie-

ben, das Pairel nur noch nach Gewicht und nicht mehr nach

MaB zu verkaufen, ein System das den Englândern eine

bessere Kontrolle ereiglichte. Das dl wurde einer Quali-

tâtskontrolle unterzogen, für die die Frauen eine Ge-
l)

bühr bezahlen muBten, und je nach Qualitâtsstufe bezahlt.

Auf den grôBeren Mârkten fingen die Kolonialbehôrden an,

Standgebühren zu erheben, eine MaBnahme, die 1925 auf

dem Marinamarkt von Calabar zu einem Frauenaufstand führte.

1)
Market Ordinance 	 1924
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Demnach blieben Frauen auch wâhrend der Kolonialzeit

die wichtigsten Mittler zwischen Produzenten und Ver-

brauchern. Sie verloren jedoch die Kontrolle über ih-

ren Handel und wurden damit konfrontiert, daB das Sys-

tem der individuellen Konkurrenz auch auf den Dorfmarkt

vordrang, dessen Handelsbedingungen sie nicht mehr nach

den Bedürfnissen der Bewohner regeln konnten.
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2.2. Die Einführung des britischen Geldes

Wâhrend des achtzehnten Jahrhunderts wurden

Schiffsladungen von Eisenbarren, Messingstâben

und Manillas an der Biafraküste in einem rela-

tiv konstanten Tauschverhâltnis gehandeit. Die

europâischen Importeure muBten ihre Wâhrungsim-

porte der Nachfrage der verschiedenen Hâfen an-

passen, da die afrikanischen Hândler jeden Ver-

such zurückwiesen, ihre Handelswâhrungen zu ver-

einheitlichen. Alle importierten Güter, sowie die

Waren, die von den afrikanischen Hândlern verkauft

wurden, wurden in bezug auf die im Hafen geltende

Wâhrung bewertet. Ede Nachfrage nach Wâhrungen war

stârker als die nach jeder anderen Ware, aber die

europâischen Hândler zogen es vor, die afrikanischen

Handelswaren nur zum Teil in Wâhrungen zu bezahlen,

:den andei-en Teil in Handelsgütern, deren Wert sich

nicht so leicht abschâtzen lieB. 1)

Im neunzehnten Jahrhundert wurde das vorkoloniale

Geld in immer grUeren Mengen von den europâischen

Handelsfirmen eingeführt, die es wie eine Ware im

Austausch gegen Paleil (u.a.) verkauften, sich aber

weigerten, es selbst als Zahlungsmittel für ihre

aus Europa importierten Waren zu akzeptieren. Seit

der industriellen Revolution war die Produktion

1 )

Barbot J. Abstract of a voyage 	 p. 460
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von Metallen immer billiger und die Ausfuhr von vor-

kolonialem Metallgeld nach Afrika immer gewinnbringender

geworden. Die Erfindung des Dampfschiffes machte es mdg-

lich, Kauris immer schneller und preiswerter von den

Maldive Inseln zur nigerianischen Küste zu transportieren.

Die daraus resultierende Inflation des vorkolonialen Gel-

des führte am Ende des neunzehnten Jahrhunderts zu dem

Ende der Importe von afrikanischen vorkolonialen Wâhrun-

gen, da ihnen an der Küste kaum noch Wert beigemessen wu-

de. Nach einem kurzen Zwischenspiel des südamerikanischen

Dollars als Haupthandelswâhrung führten die Briten 1880

das Pfund Sterling als offizielle Wâhrung an der Biafra-

küste ein. Die neue Wâhrung wurde rasch von den afrika-

nischen GroBhândlern der Küste angenommen, wâhrend sie

im Hinterland noch lange Zeit vdllig unbekannt blieb.

Schon 1890 wurde das Pfund immer seltener und wertvoller,

da nun,auch Importe aus Europa damit direkt bezahlt wer-2 )

den konnten. 	 Der Stopp der Einfuhr vorkolonialer afri-

kanischer Wâhrungen hatte gleichzeitig zur Folge, daB

diese wieder eine relative Stabilitât auf den Mârkten

des Inlandes erlangten, die bis in die zwanziger Jahre

anhalten sollte.

1)
Kauris wurden seit 1850 auch von Sansibar zu den Hâfen
Westafrikas geschifft, aber diese Sorte Kauris kam nie
bei den bstlichen Igbo in Umlauf.

2 )

Hopkins A.G. 1966 	 p. 482

BIRGIT MULLER

hal-00468794, version 1 
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00468794/fr/ 
oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00468794_v1 
Contributeur : Eliane Daphy



- 74-

G.T. Basden
1)
schreibt noch 1921, daB kein englisches

Geld auf dem Markt von Awka in Umlauf ist. Das englische

Geld mag erst Anfang der zwanziger Jahre auch auf den

Dorfmârkten in Gebrauch gekommen sein, nachdem es von

den GroBhândlern nach und nach verbreitet worden war.

Doch je mehr das Pfund Uberall akzeptiert wurde, desdo

mehr war es auch gefragt und wurde relativ seltener.

Die grelaren afrikanischen Hândler, die englisches Geld

für ihre Einkâufe bei den europâischen Firmen benôtigten,

verlangten mehr und mehr auch von den Frauen, daB sie

sie in Pfund bezahiten. Diese Vorliebe für das englische

Geld konnte nur zu Lasten der traditionellen Wâhrungen

gehen. Das Kauris und Eisengeld verlor seinen Wert und

die Frauen miBten eine wertbestândige Wâhrung für ihre

Markttransaktionen und en gros Einkâufe. Das Gleichge-

wicht zwischen Dorf- und Fernhandel war gebrochen, denn

da die Frauervhauptsâchlich nur in traditioneller Wâh-

rung bezahlen konnten, verloren sie bei jeder Transaktion

mit den GroBhândern, die immer mehr traditionelles Geld

für ihre Pfund verlangten. Der Wert des englischen Geldes

auf dem Markt des Igbolandes entsprach bald in keinster

Weise mehr seinem offiziellen Kurs auf dem englischen

Markt. Ais seltenes aber starkes Geld hing sein Handels-

wert hauptsâchlich von der Menge ab, die im Umlauf war

und da sie sehr klein war, wurde die britische Wâhrung

sehr stark überbewertet.

1
Basden G.T. 	 1921 	 P. 93
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Das System der traditionellen Preisbezüge wurde

dadurch erheblich gestôrt und die Frauen waren sich

dessen bewuBt. Der Brautpreis fing an, mit englischem

Geld bezahlt zu werden und erhôhte sich erheblich, da

die Familien versuchten, ihre Geldmângel mit dem Braut-

preis ihrer Tôchter auszugleichen. Die jungen Mânner

nahmen oft eine bezahlte Arbeit fern von ihrem Hof

(wo sie benôtigt wurden) an, um sich verheiraten zu

kônnen. Urd die verheiratete Frau war mehr und mehr an

den Ehemann gekettet, da niemand in der Lage war, den

Brautpreis zurückzuzahlen
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2.3. Die Besteuerung 

Beitrâge, die in der vorkolonialen Gesellschaft

zu Festen, Begrâbnissen, Hochzeiten und Kulten

geleistet wurden, fôrderten den Zusammenhalt der

Gruppe und unterstrichen eine gemeinsame Zielsetzung.

Jeder kannte den Gebrauch, den man von seinem Bei-

trag machen würde und wuBte, daB er selber bei

anderer Gelegenheit aus den Kontributionen der

anderen Nutzen ziehen würde. Ein Bewohner, der

zu dem Fest seines Nachbarn beitrug, konnbasicher

sein, daB ihm dieser Nachbar spâter bei seinem

eigenen Fest helfen würde. Alle die Bewohner, die

Geschenke zur Zeremonie der Dorfgottheit beisteu-

erten, taten dies, weil sie hofften, dafür ihren

Schutz für jeden unter ihnen zu erlangen.

Selbst die Kolonialregierung war sich bewuBt,

daB die Igbo es nicht gewôhnt waren, Tribut an

einen Keinig oder eine âhnliche zentrale Autoritât

zu bezahlen, 1) und ztigerte deshalb mit der Be-

steuerung der Ostprovinzen. Seit 1914 zirkulierte

ein Gesetzentwurf des Gouverneurs Lugard, der vor-

sah durch die Besteuerung die Zwangsarbeit durch

bezahite Arbeit zu ersetzen und damit die Ostpro-

vinzen dem Rest der Kolonie Nigeria anzugleichen.

1) AuBer den Igbo in Teilen der Provinz Onitsha,
die ihrem Kônig obi Tribut leisteten.
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Fünfzig Prozent der Steuereinnahmen sollten in die

Budgets der lokalen Native Courts eingehen und von

den Warrant Chiefs verwaltet werden, die anderen

fünfzig Prozent sollten der Kolonialregierung zur

Verfügung stehen. Der Colonial Secretary in London

wies jedoch den Vcrschlag zurück, da er befürchtete,

daB eine erzwungene Besteuerung in den Ostprovinzen

zu Aufstânden führen kftnte, wâhrend England noch

von den Konflikten des ersten Weltkrieges in Anspruch

genommen war.
1) 

Die Diskussion über eine einheitliche

Besteuerung der Kolonie Nigeria hôrte erst auf, als

die Kolonialregierung 1927 beschloB, im ganzen Igbo-

land die Kopfsteuer einzuführen, aile Mânner über fünf-

zehn Jahren zu zâhlen und für jeden Distrikt ihr Durch-

schnittseinkommen zu berechnen. Die Erfassung der Steuer-

pflichtigen war recht ungenau und das Durchschnittsein-

kommen eines /Igbomannes wurde oft Uberschâtzt. Die Kolo-

nialverwaltung lieB den Viehbestand, die Getreidespeicher,

und die Hütten zâhlen und folgerte daraus auf den Reich-

tum der Mânner, ohne in Erwâgung zu ziehen, daB ein Teil

dieses Besitzes den Frauen allein gehôrte.

Vom 1. April 1928 an muBte jeder erwachsene Mann

2,5 Prozent des Durchschnittseinkommens zahlen, das

für jeden Distrikt ermittelt worden war.

1)

Gailey H. A. 	 1971	 pp. 75
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Die Englânder hingen für das Einsammeln der Steuer von

den Xltesten der Darfer ab, denn die Autoritât der ver-

haBten Warrant Chiefs erreichte nicht jedes Individuum.

Die Besteuerung von 1928 lief entgegen den Erwartungen

der Englânder ohne schwerwiegende Zwischenfâlle ab.

352 267 Pfund wurden in den zum ersten Mal besteuerten

Provinzen eingetrieben, von denen 50 Prozent an die

Kassen der Native Courts i)gingen. Sie wurden hauptsâch-

lich für die Konstruktion von Verwaltungsgebâuden ver-

wendet.

Im Unterschied zu den traditionellen Beitrâgen,die

jeder Igbo bei zahlreichen Gelegenheiten leistete, hatte

er keine Kontrolle über die Steuer von ungeff.hr fünf eng-

lichen'Pennies, die er nun jedes Jahr an den Warrant Chief

seines Bezirkes zahlen muBte. Er hatte keinen EinfluB auf

den Gebrauch des Geldes, noch auf die Halle der Bezahlung.

Die Igbo empfanden daher - die Steuer nicht als einen Beitrag,

der für sie aile von Nutzen war, sondern als einen Tribut,

den sie der Kolonialmacht zu leisten gezWungen waren.

Die Besteuerung hateweit schwerwiegendere Konsequenzen,

als ein Satz von 2,5 Prozent vermuten lieBe.

1)

Die Native Courts waren nicht nur für die Rechtssprechung
sondern auch für die Verwaltung zustândig.
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Der grUte Teil des ligentums, das von den Beamten

gezâhlt worden war, bestand aus Naturalien, die für

den Eigenbedarf bestimmt waren, oder die gegen andere

Verbrauchsgüter eingetauscht wurden. Eine Steuer von

2,5 Prozent seines Gesamteinkommens mochte für manchen

Igbo 100 Prozent seines Einkommens in britischem Geld

bedeuten. Manchen Gegenden entzog die Steuer alles

englische Münzgeld und hinterlieB den Bewohnern nur

einen Vorrat von sich stândig entwertendem traditionel-

len Geld. Da die Frauen oft einen groBen Teil. des beweg-

lichen Reichtums der Familie besaBen, halfen sie mit,

die Steuern ihrer Sôhne , Ehemânner oder BrUder zu be-

zahlen. Sie trugen oft Kdrbe voiler Kauris zu entfernten

Mârkten, um sie gegen britisches Geld einzutauschen. 1)

Oft verloren sie einen groBen Teil ihrer Reserven in

britischem Geld, die es ihnen erlaubt hatten, mit impor-

tiertén Wareri zu handeln. Manche Familien standen auch

vor der Schwierigkeit, die Steuern von jungen Sdhnen ohne

gesichertes eigenes Einkommen mitbezahlen zu müssen.

Die Steuer war einer der Faktoren, der zu der Schaffung

einer Klasse von abhângigen Gehaltsempfângern beigetragen

hat, indem sie die jungen Igbomânner zwang, sich ein Ein-

kommen in britischem Geld zu sichern.

1

mündlicher Augenzeugenbericht von Ikonna Emyia aus

Inchara - 0loko.
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Denn jeder Steuerpflichtige, der nicht bereit oder

fâhig war zu bezahlen, riskierte mit Gefângnis be-

straft zu werden.

Um ihren Lebensstandard aufrechtzuhalten, ihre neu

geschaffenen Bedürfnisse an importierten Gütern zu

befriedigen und manchmal auch nur um zu Uberleben,

muBten die Igbo immer mehr Ô1 an die Briten verkau-

fen, die dadurch noch mehr Meiglichkeiten hatten, ihnen

die Preise zu diktieren. Als der 5lpreis 1929 auf dem

Weltmarkt fiel, wurde der Mangel an flüssigem Geld un-

ertrâglich.

Zusammenfassung

Die wirtschaftlichen MaBnahmen der Briten schadeten den

Frauen, obwohl sie nicht ausdrücklich gegen sie gerichtet

waren, Die Englânder führten das englische Pfund als Wâh-

rung ein, weil es ihnen Vorteile im Importhandel gewâhrte,

und die Verwaltung der Kolonie erleichterte. Sie richteten

Handelsniederlassungen ein und bauten ein StraBennetz,

in dem sie die Knotenpunkte kontrollierten, um die afri-

kanischen GroBhândler auszuschalten. Und sie führten

schlieBlich die Kopfsteuer ein, um sich die Dienste einer

abhângigen und schlecht bezahlten Arbeitnehmerschaft zu

sichern.

Die wirtschaftliche Rolle der Frau wurde von den Briten

übersehen und sie rechneten deshalb auch nicht mit Wider-

stand von ihrer Seite gegen die koloniale Wirtschaftspolitik.
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3. Verânderung in Rechtsprechung , und Verwaltung 

Die ersten Briten, die ins Innere des Igbolandes vor-

drangen, beklagten sich über die Anarchie, die in die-

sem"Land der Wilden" herrsche. Ein Volk ohne Kônig,

ohne eine zentrale politische Autoritât, konnte nur

auf der untersten Stufe der Menschheitsentwicklung

stehen. Manche Kolonialbeamte, unter ihnen der erste

Gouverneur von Nigeria, Lord Lugard, waren der Uberzeu-

gung, da3 die ursprüngliche politische Organisation

der Igbo schon vor dem Eintreffen der Briten durch den

anarchischen" EinfluB der Aro-Hândler zerstôrt worden

war. Lord Lugard meinte den Igbo ihre traditionelle Or-

ganisation in von Hâuptlingen geführte Stâmme zurück-

zugeben, ais er sie der Autoritât der Warrant Chiefs

unterstellte. 1)

Aber weder die Ethnologen am Anfang dieses Jahrhun-

derts, noch die Historiker, die sich auf mündliche

historische Uberlieferungen stützten, haben Spuren

einer solchen zentralisierten Organisation entdecken

kiinnen. 2)

1)11 At the time when Native Courts were first established
in the old Southern Nigeria Protectorate, the tribal
authority had already broken down and had been suc-
ceeded by a complete collapse of native rule under
the disintegrating influence of middlemen traders
and of the Aro ... The Native Courts did much to
reestablish tribal authority... "

Lord Lugard cit in: Gailey H.A. 1971 p.68

2)
Ausnahmen bleiben natürlich Onitsha und Aboh am
Niger.
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Der heutige Stand der Wissenschaft spricht den Aro

und anderen Fernhândlern eher eine verbindende Funk-

tion zwischen den zahireichen kleinen politischen Ein-

heiten zu und durchaus keinen anarchischen EinfluB.

Die Verwaltung der Kolonisatoren entsprach daher

trotz allen guten Willens in keinster Weise der vorkolo-

nialen Gesellschaftsstruktur. Die Briten strebten eine

einheitliche Verwaltung von ganz Nigeria, basierend auf

einheimischenlokaleaChefs an. Da ihre militârische Macht

relativ schwach war und die Kosten für britische Kolonial-

verwalter sehr hoch waren, versuchten sie die traditionellen

Führer für sich zu gewinnen und sie als "native rulers"

in ihre Verwaltung zu integrieren. Anders als im Norden

Nigerias, wo seit Jahrhunderten starke Herrscher das Sa-

gen hatten, gab es im Igboland keine offiziellen Führer.

Die Biten muBten daher Personen ohne traditionellen Rück-

halt als neue Chefs in ihre Dienste nehmen. Oft waren es

die Igbo selber, die den Briten ein Individuum, manchmal

auch einen Sklaven, bezeichneten, dessen sie sich ent-

ledigen woliten und der sich auf diese Weise zu einer

ungeahnten Machtposition über sie aufschwang.

Als kieinste Einheit der Kolonialverwaltung umfaBte

die "native authority", deren Chef der Warrant Chief

war, allein schon mehrere Dorfgruppen. Ihr vorgesetzt
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war das "native council" des Distrikts, das einem eng-

lischen Offizier unterstand, welcher wiederum von der

Koloniairegierung unter dem Vorsitz des Gouverneurs ab-

hing. Die Igbo befanden sich also mit einem Mal unter

einer zentralisierten Regierungshierarchie, die sich

vdllig ihrer Kontrolle entzog. Die Zielscheibe ihrer

Unzufriedenheiten blieb daher auch der Warrant Chief,

der für aile direkten Verânderungen verantwortlich ge-

macht wurde, und die Englânder im aligemeinen, die ihn

eingesetzt hatten.

Der WerartChief besa3 Insignien seiner Stellung,die ihn ein-

mal als Beamten der Briten auszeichneten (Amtsmütze),die zum

anderen an traditiorelle Statussymbole erinnerten (Amtsstab).

Der Amtsstab,verziert mit einer ,britischen Krone, mochte

an den ofo-Stab erinnern, traf jedoch bei den wahren ofo-

Trâgern,nur auf Verachtung. Auf HaB trafen auch die

kleinen Agenten der Chiefs, die von ihnen in die Ddrfer

geschickt wurden, um die Ausführung ihrer Befehle zu über-

wachen, und die sich ihren guten Willen mit Geschenken be-

zahlen lieBen. Die Korruption der Agenten war geringfügig

verglichen mit der Gerichtssekretâre, die lesen und schrei-

ben konnten und die die Bücher der Warrant Chiefs führten.

Oft waren sie es, die den Ausgang von Rechtsstreitigkeiten

in Hânden hielten. Sie führten die Gerichtskanzlei, rie-

fen Gerichtsversammlungen zusammen und lieBen die Gerichts-

register unterzeichnen.
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Urteilsbescheinigungen wurden an Klâger und Beklagte

nur gegen Bezahlung ausgegeben und ein Urteil mochte

sich verringern oder verschârfen je nach de finie dieses

Trinkgeldes. Die Tatsache, da! der Sekretâr noch dazu

die Gerichtskasse verwaltete, mochte auch nicht dazu

beigetragen haben, seine Ehrlichkeit zu erhdhen.

Das "traditionelle Gebrauchsrecht", das die "native

courts" verwalten sollten, entsprach nicht den Gebrâu-

chen der Igbo. Es folgte den wirtschaftlichen Interessen

der Briten und vertrat englische Moralvorstellungen. Die

Englânder strebten eine einheitliche Rechtssprechung für

ganz Nigeria an, obwohl regionale Unterschiede zunâchst

berücksichtigt wurden. Die Native Courts konnten sich

dennoch nicht allen Unterschieden innerhalb des Igbo-

landes anpassen. Sie waren vor allem nicht in der Lage,

die traditionelle flexible Rechtssprechung der Igbo nach-

zuempfinden, die den Bedürfnissen des Moments gerecht-

werden wollte, nicht einem starren Rechtskode. Konflikte,

die früher in kleinen Gruppen auf informelle Weise ge-

lbst wurden, wurden nun von dem Warrant Chief und seinen

fünf Beisitzern entschieden und bestraft, nach Gesetzen,

auf die die Gemeinschaft keinen Einflua mehr hatte. Die

Bestrafung erfolgte nicht mehr durch ein Mitglied der ei-

genen Gruppe sondern durch eine auBenstehende Autoritât.

Auch die Art der Bestrafung ânderte sich: die Briten

führten Gefângnisse ein, die einen vom Gericht schuldig

gesprochenen auf begrenzte Zeit von der Gemeinschaft aus-

schloa.
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Die Strafe der Verfemung, des vellligen Ausschlusses

aus der Gemeinschaft wurde abgeschafft. Verhaate Mit-

glieder der Gemeinschaft hatten also das Recht nach

kurzer oder lângerer Gefângnisstrafe wieder ins Dorf

zurUckzukehren, wâhrend vollakzeptierte Mitbewohner,

weil sie die Steuern nicht bezahlen konnten, zwangs-

weise auf Zeit aus der Gemeinschaft gerissen wurden.

Geldstrafen wurden beibehalten; sie waren jedoch we-

sentlich hdher als die im Dorf Ublichen und wurden

durch das Zahlen von Bestechungsgeldern noch wesent-

lich heraufgesetzt. Die Igbo waren es gewitihnt, die

Mitglieder einer Gruppe zu beschenken, nachdem sie

einen Konflikt geleist hatten, sie empfanden dafUr aber

auch umso stârker die Bestechung einer einzelnen recht-

sprechenden Person als ungerecht. Der Native Court wur-

de in manchen Gegenden ein Ort, an dem die Reichen den

2rmeren gegenüber ihre Rechtstreitigkeiten durchdrUcken

konnten.

Schon 1901 wurden die Native Courts zu den einzigen

legalen Instanzen erklârt. Alle diejenigen, die auBer-

halb der Gerichtshôfe Recht sprachen, konnten verfolgt

werden und mit Gefângnis bestraft. In den zwanziger Jah-

ren waren sie in allen Teilen des Landes zu finden und

kamen zunehmend in Konflikt mit Dorfrâten und Titeltrâ-

gern, die die Angelegenheiten ihrer
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Dbrfer nach den alten Gebrâuchen regeln wollten. Die

Dorfrâte weigerten sich, ihre jungen Mânner für die

Zwangsarbeit rekrutieren zu lassen, oder sie dem .

Warrant Chief für seine Privatarbeiten zur Verfügung

zu stellen. In einigen Gegenden des Landes versuchten

daraufhin die Kolonisatoren, den Einflua der geachte-

ten Perenlichkeiten zu brechen, indem sie ihnen unter-

sagten,einen Titel zu nehmen. Die Konflikte zwischen

Dorfrat und Warrant Chief verschârften sich noch mit

der Einführung der Steuer, denn die "native authorities"

wurden die Zentren der steuerlichen Erfassung.

Die immer stârkere Einmischung der Warrant Chiefs in

die Angelegenheiten des Dorfes schwâchte die Autoritât

des Dorfrates, der oft nicht mehr in der Lage war, Gemein-

schaftarbeiten zu organisieren. Die Kolonialverwaltung

konnte "diese §trukturen nicht ersetzen, so da3 in man-

chen Dôrfern der Busch anfing,Pfade und Obstbâume zu über-

wuchern.

Die Rechtsprechung der Native Courts wurde nicht nur

als ungerecht angesehen, sie erschien den meisten Igbo

auch vdllig wirkungslos, da sie nicht in der Lage war,eine

durch eine Schandtat erzürnte Gottheit zu besânftigen.

Die Beleidigung Ales durch die Geburt von Zwillingen, zum

Beispiel blieb ohne Sühne. Die britische Gesetzgebung

verbotdie Zwillinge zu tbten und zwang den Ehemann, die
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Mutter bei sich zu behalten. Die Igbo lebten daher

in stândiger Angst, daB die Gottheiten sich für ihre

Nachlâssigkeit râchen würden und Unglück über das gan-

ze Land schicken würden.

Die englische Rechtsprechung vernachlâssigte nicht

nur den religiôsen Aspekt der traditionellen Gebrâuche,

sondern auch die 4reilnahme der Frauen an Entscheidungs-

findungen. Die Organisation der Mârkte kam offiziell

unter die Jurisdiktion der Warrant Chiefs. Die Frauen

fuhren zwar fort, die kleinen Mârkte zu verwalten, auf

den grUeren kamen sie mit den Warrant Chiefs in Kon-

flikt, die auch von den BuBgeldern profitieren wollten.

Das System der Native Courts ignorierte die parallelen

Entscheidungsstrukturen der Frauen und schloB sie mehr

und mehr von der Verwaltung aus. 1929 gab es im ganzen

Igbolnd nocK keinen weiblichen Warrant Chief.
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4.) EinfluB der Missionen

Die christlichen Missionen waren oft die ersten,

die der politischen und wirtschaftlichen Durch-

dringung des Landes den Weg ebneten. Sie gaben

dem Verlust des Einflusses der Frau seinen ideo-

logischen Rahmen, indem sie die Ideale der vikto-

rianischen Gesellschaft des neunzehnten Jahrhun-

derts verbreiteten.

Die ersten katholischen und protestantischen

Missionare.beschwerten sich über die Faulheit der

Igbomânner, die ihre Frauen für sich arbeiten

lieBen. Ihr Ideal war die gute Hausfrau, die sich

hauptsâchlich um ihre Kinder kUmmerte und sie im

christlichen Geiste erzog. Eine Frau sollte weder

Biner harten Arbeit auBer Hause nachgehen, noch an

wichtigen politischen und wirtschaftlichen Entschei-

dungen teilnehmen. Es sollte die Rolle des Mannes

sein, das politische und soziale Leben auBer Haus

zu bestimmen und die Familie zu ernâhren. In diesem

Sinne ermutigten die Missionare die Eltern, ihre Siihne

zur Schule zu schicken und ihre Tbchter in die Kirche.

In den Missionen lernten die MUdchen nâhen und die

Babypflege nach europâischer Art, aber man gab.ihnen

nicht die gleiche Ausbildung wie den Jungen. Nur

wenige Mâdchen konnten daher Englisch lesen und

schreiben. Man brachte ihnen auch keine handwerkli-
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chen Fertigkeiten, wie Schreinerei und Mechanik bei

und übermittelten ihnen nicht die neusten landwirt-

schaftlichen Techniken.

In Ebu Owerri, zum Beispiel, grUndete die Church

Missionary Society in den zwanziger Jahren ein Heim

für junge Mâdchen, in dem die zuktinftigen Ehefrauen

ihrer Katechisten und Lehrer eine perfekte christli-

che Erziehung erhalten sollten. Die Mâdchen lernten

dort in Igbo zu lesen und zu schreiben, auf westli-

che Art zu kochen und den Haushalt zu führen. Ein

ausführlicher Religionsunterricht vervollstândigte

die Ausbildung. 1)

Doch nur wenige Frauen der neuen Oberschicht konn-

ten sich den Luxus leisten, sich ausschlieBlich der

Hausarbeit zu widmen, der grUte Teil der Igbofrauen

arbeiteten weiterhin auf den Feldern, verkaufte seine .

Produkte auf den Mârkten und ernâhrte seine Familien.

Die jungen Mânner mit Schulbildung verdingten sich zu-

nehmend in den aufblühenden Stâdten des Landes und hin-

terlieBen die Dorfwirtschaft auf den Schultern der

Frauen.

Die christliche Lehre verlangte von den bekehrten Paaren

die strikte Einhaltung der Monogamie. Doch für eine Igbo-

frau war es nicht immer ein erstrebenswerter Zustand, die

einzige Frau zu sein: aile Hausarbeiten, sowie die Beauf-

sichtigung der Kinder lastete auf ihr allein und hinderten

sie in ihren wirtschaftlichen Aktivitâten. Im tâglichen Le-

ben fehlte es ihr an Gefâhrtinnen, da sich der getrenn-

1) Leith - Ross S. 	 1939	 p. 191
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leLebensstil von Mâaer undFrauenfortsetzte.Viele Christen-

mânner ftirchteten auch, daB sich die einzige Ehefrau

als unfruchtbar erweisen würde. Sie zogen es daher vor,

sich zunâchst auf traditionelle Weise zu verheiraten

und erst nach der Geburt des ersten Kindes die christ-

liche Ehe einzugehen. Die Monogamie brachte nicht nur

manche sterile Frauen in Gefahr, keinen Mann zu finden,

sie begünstigte auch die Konkubinage.
1) Wâhrend der

Stillzeit der Ehefrau, die bis zu drei Jahren dauern kann,

suchte sich der Ehemann hâufig eine iko,Konkubine. Diese

Frau lette meistens auf dem gleichen Hof, hatte aber

nicht die gleichen Rechte wie eine Ehefrau, da kein

Heiratsbund mit ihrer Familie geschlossen worden war.

Sie war für gewisse Zeit eine Unterfrau im Dienste der

wahren Ehefrau. Die Gleichheit unter den Frauen war zer-

stôrt.

Die christliche Kirche widersetzte sich der Ausübung

aller Kulte der traditiànellen Religionen. Die Christin-

nen konnten nicht mehr am Ahnenkult ihres Heimatdorfes

teilnehmen und schlossen sich von den Zeremonien für die

Dorfgottheiten aus. Sie verloren dadurch nicht nur die

rituelle Bindung zu ihrer Vaterlinie sondern auch die

zu den anderen Ehefrauen des Dorfes. Sie distanzierten

sich auch hâufig von gemeinschaftlichen Verteidigungs-

aktionen der Frauen, weil sie obszc3ne Tânze und Gesânge

einschlossen.

1)
Leith-Ross S 	 1939 	 p. 220
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Die christlichen Frauengruppen, die von den Missionen

geschaffen worden waren, gaben den Frauen keine reelle

Macht oder EinfluBmôglichkeit, sondern verstârkten nur

ihre Abhângigkeit von der Kirche und isolierten sie von

den Frauenassoziationen der "Unglâubigen". Die anderen

Frauen schlossen oft von sich aus die Christinnen von

allen Entscheidungen aus, weil sie sie als Komplizinnen
1)

der Warrant Chiefs ansahen. Die christliche Religion,

wurde von vielen als eine Gefahr betrachtet, denn die

Missionare verlangten von ihren Glâubigen nicht nur,

daB sie den Ahnenkuit und andere Kulte aufgeben sollten,

sie ermutigten sie auch die Altâre der "heidnischen"
2)

Gottheiten zu zerstiiren und die "Heiden" zu verraten,

die Zwillinge tôten lieBen.

Als 1918 groBe Teile des Igbolandes von einer Pest-

epidemie heimgesucht wurden, sahen viele Igbo es als

die Rache der beleidigten Gottheiten an und beschuldig-

ten die Christen, die Sitten ihrer Ahnen vernachlâssigt

zu haben und das Land ins Unglück zu stürzen.

1)
Anigbo 	 O.A.C. 1978 p.h

2)
Afigbo
	 1966 p. 548
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Zusammenfassung

Die britischen Kolonialbeamten erreichten Igboland

mit Moralvorstellungen über die Rolle der Frau, die

dem viktorianischen England des neunzehnten Jahrhun-

derts entsprachen. Die feministischen Ideen, die An-

fang dieses Jahrhunderts begannen in der englischen

Gesetzgebung FuB zu fassen, beeinfluBten in keinster

Weise die Kolonialverwaltung und Missionare.

Wâhrend die Frauen in England zum ersten Mal das

Recht erhielten zur Universitât zu g ehen, wurden die

Igbofrauen in religibse Einrichtungen geschickt, um

kochen zu lernen. Wâhrend die englische Frau das Wahl-

recht erlangte, wurde die Igbofrau von allen politischen

Entscheidungen ausgeschlossen. Zur selben Zeit, als sich

der Arbeitsmarkt in England für die Frauen ôffnete,

drohteh die fgbofrauen ihre unabhângige wirtschaftliche

Position zu verlieren.
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III. Die Revolten: Explosion der Unzufriedenheiten

Die Revolten von 1925 und 1929 zwangen die Kolo-

nialherren zum ersten Mal, die Frauen als Gegner

ihrer Politik ernst zu nehmen. Dochi_ihre Bemühun-

gen, die Motive der Aufstândischen zu verstehen,

bleiben verschleiert durch ihre vorgefaBte Mei-
h

nung über die natürliche Rolle der Frau, die von

der viktorianischen Epoche geprâgt worden war.

Sie konnten daher in der Revolte von 1925 nichts

anderes sehen als den ExzeB einer fanatischen re-

ligibsen Bewegung. Die Revolte von 1929 wollten

sie zunâchst auf ein MiBverstândnis reduzieren,

auf die falsche Annahme der Frauen, da3 man sie

besteuern wolle. Nach dent. detaillierten Umfra-

gen von 1930 lieBen sie als zweiten Grund die

,Korrupt»n der Warrant Chiefs gelten. Alle For-

derungen, die sich gegen die wirtschaftlichen

Interessen der Englànder richteten, wurden als

unrealistisch ignoriert.

Die beiden Revolten wandtel sich gegen die glei-

chen Aspekte der Kolonisation, unterschieden sich

aber wesentlich in der Realisierbarkeit ihrer For-

derungen und in ihrem Verst.ndnis der kolonialen

Situation.
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Als die Aufstândischen von 1925 zum Beispiel die Ab-

schaffung des englischen Geldes forderten, unterschâtz-

ten sie gewaltig die Entwicklung der britischen Handels-

strukturen und den Verbreitungsgrad der neuen Wâhrung.

Als die Revoltierenden von 1929 die Abschaffung der

Standgebühren auf den grdBeren Mârkten forderten,

verlangten sie damit eine durchaus realisierbare Re-

form von den Kolonialbehdrden. Wâhrend die Revoltiernden

von 1925 noch auf eine totale Rückkehr zu den traditio-

nellen Strukturen hofften und die koloniale Gesellschaft

radikal ablehnten, so wandt .en sie sich 1929 nur noch

gegen prâzise Mi3stânde der kolonialen Politik und ver-

langten Verânderungen innerhalb des kolonialen Systems.

1.) Die Mobilisierung

Die Zahl der Frauen, die die Native Courts belagerten

und die/Warenlager plünderten, übertraf bei weitem

die Zahl derer, die sich regelmâBig an Markttagen

trafen oder die an der Frauenassoziation eines Dor-

fes teilnahmen. Sie kamen manchmal von weit her zu

dem angegriffenen Verwaltungszentrum und brachten es

zu Mengen von tausend bis zehntausend Revoltierenden.

Ihre Anzahl und Entschlossenheit erstaunte selbst die•

einheimischen Warrant Chiefs.

Die Englânder versuchten sPâter die Revolten ais eine

Verschwdrung der Igbomânner zu erklâren, die ihre
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Frauen vorgeschickt hatten. Die Zeugenaussagen der Frau-

en, die bei den Umfragen von 1930 gesammelt worden waren,

beweisen jedoch, daB die Frauen die Aufstânde als ihre ei-
1)

genen Angelegenheiten ansahen und sie auch allein orga-

nisiert hatten.

Beide Revolten gingen von einem bestimmten Dorf aus

und verbreiteten sich von dort aus in aile Richtungen.

Der"Aufstand der tanzenden Frauen" begann 1925 in Atta 2)

(Owerri Province) und wurde von dort aus von Gruppen

von Frauen weitergetragen, die von Dorf zu Dorf gingen

und jeden, der ihre Nachricht hôrte, aufforderten, sie

zu verbreiten. Die Revolte von 1929 nahm ihren Ausgang

in Oloko3) (Owerri Province), wo Nwanyeruwa die Frauen

von Oloko und den umliegenden Dôrfern gegen die Warrant

Chief aufwiegelte, da sie eine Besteuerung der Frauen

befürchtete. Vo'n Oloko aus verbreitete sich das Gerücht

eine .s Aufstandes wie ein Lauffeuer, obwohl die Frauen

von Oloko mittlerweile die GewiBheit erlangt hatten,

daB man sie nicht besteuern wollte. Schon nach zwei Wo-

chen war die ganze Owerri Provinz, ein Teil der Calabar

Provinz und des Afikpo Distrikts informiert. Die Frauen

aus anderen Teilen des Landes interpretierten die Revol-

te ais einen Sieg über die verhaBten Warrant Chiefs und

wandten sich gegen ihre eigenen Unterdrücker.

1)"We acted according to our own consciences. There is
no law made by men, that women should not move about.
The matter did not concern men" (Frau aus Obowo cit in:

Gailey H. A. 	 1972	 p. 131)

2) Meek C. K 	 1937 	 p. 201
3) Perham M. 	 1937 	 p. 206
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Die Schnelligkeit, mit der die Nachricht im Lande umlief,

zeugte von der Wirksamkeit des weiblichen Informations-

netzes. Nicht nur durch das Netzwerk der Mârkte, sondern

auch durch die verschiedenen Frauenassoziationen benach-

richtigten und organisierten sich die Frauen. Jedes Mit-

glied der Assoziation der Ehefrauen konnte wiederum die

Assoziation seiner "Schwestern" verstândigen undsdiese

die Gruppe ihrer Mitfrauen usw.

Die Frauen gruppierten sich'alcht auf anarchisehe Weise,

sondern folgten der Ordnung, an die sie in ihrer Dorfor-

ganisation gewiihnt waren. Die einfluBreichsten Frauen

der Dbrfer wares es auch, die mit den Kolonialbeamten

verhandelten und Absprachen unterschieben. Doch obwohl

die Aufstândischen auf diese Weise unter sich eine ge-

wisse Disziplin beibehielten, so konnten sie dock nicht

die Pr'etestaktionen im ganzen Land koordinieren. Die

Aufstânde loderten unabhângig von einander in verschie-

denen Teilen des Landes auf und ein Vertrag, unterzeich-

net an einem Ort, batte keine Wirkung auf die Aufruhr

an einem anderen.
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2. Krieg führen ohne zu tôten

Die 10000 Frauen die am 2. Dezember 1929 den Native

Court von Aba belagerten und die 6000 Aufstândischen,

die sich am 9. Dezember 1929 in Owerrinta versammelten,

folgten der traditionellen Art der Interessenverteidi-

gung der Igbofrauen. So wie die Frauen auf dem Dorf

einen Mann bestraften, der ihren Interessen zuwider

handelte, indem sie seine Hütte belagerten und ihn .

mit Spottliedern eindeckten, so umdr.ngten sie nun

die Gerichtsheife der Warrant Chiefs. Sie warfen Schlamm

und Exkremente in seinen Hof, tanzten, sangen obszône

Lieder und machten ihn auf diese Weise vor der Gemein-

schaft lâcherlich, die er verwalten sollte. Kein Chef

wurde keirperlich angegriffen, die Frauen beschrânkten

sich darauf, zu zeigen, daB man ihm keinen Respekt

mehr schu19.e. An mehreren Orten zwangen sie ihn seine

Amtsmütze abzugeben, als Zeichen daftir, daB er auf sei-

ne Macht'verzichte.

Die Wut der Revoltierenden richtete sich mehr gegen

die Gebâude, die die Briten errichtet hatten, als gegen

die Personen selber. Wenn die Frauen in eine Stadt ein-

drangen, war der Native Court stets im Zentrum ihrer

Attacke. Er bezeichnete für sie den Ort, von dem aile

negativelVerânderungen ausgegangen waren. Er beherbergte

nicht nur die korrupten Gerichte der Warrant Chiefs son-

dern auch die Gefângnisse, in denen hâufig Steuerschuld-
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ner eingekerkert waren. In Essene am 4. Dezember 1929

und in Owerrinta am 9. Dezember 1929 zerstôrten die Auf-

stândischen die Gebâude der Native Courts vdllig und be-

freiten die Gefangenen. In Aba und Imo River zerstôrten

und plünderten sie die Warenlager der "African Merchant's

Stores"und griffen die Banken und Postbüros an. Die gros-

se Zahl der Angreiferinnen und ihre heftigen Tânze und

Gesânge schüchterten die Beamten ein, die den Frauen

freies Feld für ihre Zerstdrungen lieBen.

Die Frauen deuteten in der Revoite von 1929 durch ihre

Kleidung und die Pflanzen, mit denen sie sich schmückten,

an, daB sie sich im Krieg mit den britischen Kolonial-

herren befanden. Der Lendenschurz war auf eine Weise ge-

knotet, die anzeigte, daB sie zum Kâmpfen bereit waren.

Die jungen Palmsprossen (omu), die in die Ddrfer geschickt

wurden, um die Frauen zu alarmieren, bedeuteten in der Sym-

bolik der Igbo, Gefahr, Verteidigung und Krieg. Mit ihnen

und einer Kletterpflanze (akoro) waren sie auch behangen,

ais sie die Native Courts angriffen. Sie waren auf allen

ihren Prostestaktionen nur mit StdBeln und manchmal auch

mit Macheten bewaffnet, die sie jedoch kaum gegen Perso-

nen erhoben. Ihre Kriegsführung war hauptsâchlich eine

psychologische, die mit ihrer traditionellen Rolle ais

Erhalterin des Lebens übereinstimmt. Die Igbofrauen tôte-

ten nicht nur kein Lebewesen, 1) 
sie fühlten sich auch in

ihrer Revoite durch eine bestimmte Immunitât geschützt.

1) Green M. 	 1947 	 p.191
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Sie nannten sich Vautour (Aasgeier), welche traditio-

nellerweise von den Igbo als Sendboten der Gôtter an-

gesehen wurden und nicht getôtet werden durften.

Der Glaube in ihre Unverwundbarkeit war erst gebrochen,

als die Englânder vom 14. Dezember 1929 an direkt in die

Menge schieaen lieaen. Am 14. Dezember verloren drei Frau-

en in Abak das Leben, am 15. achtzehn in Utu Etim, am

16. neunundzwanzig in Opobo. Die Revolte büBte von die-

sem Moment an viel von ihrer Kraft ein, obwohl die Pro-

testkundgebungen noch bis Januar 1930 andauerten. Im

Februar nahmen die Frauen ihre Feldarbeit wieder auf,

die Dauer der Revolte hatte genau mit der Ruheperiode

im Ackerbaujahr übereingestimmt.

3. Die Forderungen 
f .

Die Forderungen der Revolten von 1925 und 1929 berühr-

ten die gleichen Problemkreise, unterschieden sich je-

doch insofern, als daB sich das Wissen der Frauen um

das AusmaB und den Einflua der Kolonisation in den

vier Jahren entscheidend entwickelt hatte.

1925 giaubten die Frauen noch an die Meiglichkeit, aile

Briten aus dem Land zu jagen, 1929 hatten sie sich be-

reits von ihrer Standfestigkeit überzeugen ki5nnen und

verlangten nur noch Verbesserungen innerhalb des

kolonialen Systems.
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Die Forderungen der beiden Revolten eigen uns Auf-

schluB darüber geben, bis zu welchem Grad sich die

Frauen der Gründe für die Verânderung ihrer Position

bewuBt werden konnten und inwieweit sie Forderungen

stellten, die in der gegebenen Situation eine Chance

hatten erfüllt zu werden.

Die Forderungen der Revolte von 1925 richteten sich

nicht direkt an die Kolonialregierung, sondern an die

Igbo selber. Die Frauen mochten auf die Autoritât des

Gottes Chineke gehofft haben, als sie in seinem Namen

dazu aufriefen, die Native Courts zu boykottieren, kein

englisches Geld mehr zu gebrauchen und statt der breiten

StraBen die alten Handelsrouten wieder zu benutzen. Sie

vertrauten auf den Beistand aller Igbo den Briten und

den verhaBten Christen gegenüber und machten konkrete

Vorsch4âge zut' Wiederherstellung der alten Gesellschaft:

der Dorfrat wurde aufgefordert,die Rechtssprechung wie-

der zu übernehmen und die Gemeinschaftsarbeiten zu über-

wachen. Die jungen Frauen sollten als Zeichen des Respekts

der alten Ordnung keine Kleider tragen vor der Geburt

des ersten Kindes, die unheilbringende Geburt von Zwil-

lingen sollte durch die richtige Nahrung vermieden werden.

Die Christen, die als Komplizen der Briten angesehen wur-

den, sollten aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden

und keiner sollte ihnen mehr seine Tochter zur Frau ge-

ben.
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Diesé Aufforderungen zum bürgerlichen Ungehorsam den

Briten gegenüber unterschâtzten die Festigkeit, mit

der die britischen Handelsgesellschaften bereits im

Land verankert waren, die Infrastruktur konrollierend

und von einem Heer von Kunden und Angestellten umgeben.

Die Christen, die die einzigen waren, die lesen und

schreiben konnten, besaBen bereits kleine SchlUssel-

stellen im neuen System und profitierten von der Be-

zahlung in britischem Geld. Ihr AusschluB aus der Dorf-

gemeinschaft ânderte nichtean ihrer priviligierten wirt-

schaftlichen Position, die_ihnen stândig neue Neider

und Nachahmer verschaffte. Die Missionsschulen fanden

immer neuen Zulauf und verbreiteten ihren EinfluB bis

in die entlegensten Dôrfer hinein. Ein Boykott der

Native Courts stieB auf grolle Schwierigkeiten, da die

Gerichte bereits zu einer Art letzter Instanz bei Kon-

flikten geworden waren, die von der Dorfversammlung

nicht zur Zufriedenheit aller gelôst werden konnten.

Auch hatten die Warrant Chiefs die Macht, Personen zu

verhaften, die auBerhalb der Gerichte Rechtskonflikte

zu lôsen versuchten (eine leglichkeit für einen unzu-

frieden Verurteilten, sich an seinem inoffiziellen

Richter zu râchen.)

Besonders die wirtschaftlichen Forderungen nach Ab-

schaffung des britischen Geldes und des Boykotts der

britischen HandelsstraBen fanden nicht unbedingt die
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Unterstützung der Mânner, da diese entweder keinen

Handel trieben oder aber professionelle Fernhândler

waren, die seit Jahren in enger Verbindung mit den

britischen Handelsgesellschaften standen und schon

fast ausschlieBlich britisches Geld benutzten. Auch

die Forderung, daB der Maniok eine Pflanze im aus-

schlieBlichen Besitz der Frauen werden sollte, stieB

eher auf Ablehnung bei dem mânnlichen Teil der Bevôl-

kerung. Manche Mânner hatten nâmlich angefangen, Maniok

anzubauen und bezahlten Frauen für seine Verarbeitung

zu gari, der dann von den Mânnern teuer verkauft wurde

und die Frauen eines Handeismonopois beraubte.

Der Wunsch nach der Festsetzung der Preise auf dem

Dorfmarkt, war nicht mehr zu realisieren, da mit den

Agenten der britischen Hândler die Gesetze des Welt-

marktes und der freien Konkurrenz bis in das Dorf vor-

gedrtinÉen waren. Auch der Brautpreis folgte nun diesen

Gesetzen und die Forderung der Frauen nach seiner Herab-

setzung und Bezahlung in traditionellem Geld, fand kei-

nen Anklang mehr bei denjenigen, die das britische Geld

verdient durch die Heirat ihrer Ttichter bitter benôtigten.

Die Forderungen von 1925 erwiesen sich als utopisch,

da grolle Teile der Bevôlkerung nicht willens und in der

Lage waren, sie zu erfüllen und da die Aufstândischen

den EinfluB des kolonialen Systems verkannten und ihre
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Gegner unterschâtzten. Die Mechanismen der Weltwirt-

schaft, in die der Handel der Kolonie eingebettet war,

entgingen ihnen vôllig.

Die Aufstândischen von 1929 wendeten sich nicht mehr

an die gesamte Beveilkerung sondern richteten sich mit

ihren prâzisen Forderungen direkt an die Kolonialregie-

rung. Ihre Wünsche waren nicht mehr in religiôse Form

gekleidet, sondern sprachen die Sprache der Englânder:

Die Frauen verlangten schriftliche Absprachen von ihren

Verhandlungspartnern, obwohl nur wenige unter ihnen lesen

und schreiben konnten. Am 16. Dezember 1929 unterzeichneten

sie mit einem britischen Offizier ein Abkommen, in dem

er ihnen versprach, daB Frauen keine Steuern zu bezahlen

brâuchten und daB• die Gebühren Mi -. die Marktstânde auf-

gehoben würden. Er sagte ihnen ebenfalls zu, daB er die

Koloniàlregieung von ihren übrigen Forderungen (der Ab-

leisung des Warrant Chief und derSteuerbefreiung der Mânner)

informieren würde.

Die Englânder gingen nach der Revolte von 1929 auf aile

die Forderungen ein, die weder ihre wirtschaftliche Posi-

tion schwâchten, noch ihre Verwaltungsstruktur erheblich

verânderten. Sie Msten schon 1929 einige Warrant Chiefs

ab, verkleinerten die Kompetenzbereiche der Native Courts

und ersetzen in der Verwaltungsreform Anfang der dreiBiger
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Jahre den Warrant Chief durch eine Gerichtsversammlung

mit einem stets aufs neue zu bestimmenden Vorsitzenden,

der auch eine Frau sein konnte. Die Gesetze, nach denen

Recht gesprochen wurde, blieben von englischen Moralvor-

stellungen geprâgt. Der Steuersatz für die Mânner wurde

nach dem weiteren Sinken des Olpreises 1930 gesenkt,

aber die Steuer nicht vôllig abgeschafft. Auch das Er-

heben von Standgebühren wurde verlangsamt, aber nicht

vôllig gestoppt. Die Warenkontrolle und das Messen der

Ware nach Gewicht wurde beibehalten, da sie im Interesse

der groBen europâischen Handelsfirmen lagen.

Obwohl die meisten ihrer Forderungen bis zu einem ge-

wissen Grad erfüllt worden waren, hatte die Revolte von

1929 die Position der Frau nicht erheblich verbessert

und die monopolistische Politik der Handelsfirmen in

keinst-er Weiss gebremst. Eines der Hauptanliegen der

Frauen, der zu niedrige Clpreis, fia den sie die Eng-

lânder verantwortlich machten, konnte nicht befriedigt

werden. Der Preis für Palmdl fuhr fort zu fallen und

der Preis der importierten Waren stieg stândig an.

Auch die Revolte von 1929 hatte nichts an derAbhângig-

keit von der britischen Wirtschaftspolitik und damit vom

Weltmarkt ândern kônnen.
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4.  Warum revoltierten nur die Frauen und nicht die

Mânner? 

1928 betraf die Besteuerung ausschlieBlich die

Mânner. DasFallen des Clpreises ging Mânner und

Frauen an, da das Cl traditionellerweise mânnliches

Eigentum war. Die Korruption der Native Courts

schadete ihnen ebenso wie den Frauen.

Warum schlossen sich die Mânner nicht den Aufstân-

den der Frauen an?

Der naheliegendste Grund mochte der gewesen sein,

daB die meisten Mânner keinen Handel betrieben und

daB für sie der pldtzliche Fall der Clpreise und, die

Besteuerung deshalb zwar schwerwiegende Probleme waren,

sich aber nicht für sie in einen ProzeB des lang-

samen*erfalls ihrer wirtschaftlichén Position ein-

schrieben. Auch die starke Stellung des britischen Gel-

dee stdrte die Mânner weit weniger als die Frauen,

denn sie waren die ersten, die Arbeit bei den briti-

schen Verwaltern und Hândlern fanden und von einem

Gehalt in der starken Wâhrung profitierten.

Auch die christliche Ideologie konnte den Mânnern

gefallen, denn die Missionare wandten sich an sie

als an die für die Gesellschaft Verantwortlichen.

Sie lehrten sie das Wissen der WeiBen und ereiglich-

ten ihnen so den Aufstieg in der kolonialen Gesell-

schaft. Ein Mann konnte es zum Sekretâr oder Warrant

Chief bringen, wâhrend den Frauen kein Platz für

ihre traditionelle Unabhângigkeit gelassen wurde.
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Dennoch verloren auch die Mânner die Môglichkeit,

nach ihren eigenen Gesetzen zu leben. Die Dorfrâte

muBten sich unter die Entscheidungen der Warrant Chiefs

- beugen, die jede ihrer Entscheidungen zerschlagen konn-

te. Zahireiche Igbomânner wurden verhaftet, weil

sie Recht gesprochen hatten oder es bei ihren Vertrau-

ensmânnern gesucht hattén.

Esistme5glicheaB auch die unzufriedenen Mânner an eine Immu-

nitât der Frauen geglaubt hatten. Sie waren vielleicht über-

zeugt, daB kein Mann (Brite) eine Frau tôten oder ein-

sperren würde. Es wâre auch denkbar, daB die Form der

Revolte von vornherein Mânner ausschloB. Die Frauen

waren nicht bewaffnet und griffen vor allem mit Spott-

liedern und teilweise obsznen Tânzen an. Wenn die Frau-

en auf diese Weise im Dorf einen Mann bestraften, venmie-

den es seit alters her die anderen Mânner ihnen zu begegnen.

Was auch immer der Grund für das Nichteingreifen der

Mânner war, sicher ist, daB es in beiden Revolten vor

allem um spezifische Interessen der Frauen ging, die

sie mit ihren traditionellen Mitteln verteidigten.
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Zusammenfassung 

Die Revolten von 1925 und 1929 markierten einen Angel-

punkt zwischen der tradition -elïen Igbogesellschaft und

der modernen nigerianischen Gesellschaftsstruktur. Keine

von beiden hatte einen entscheidenden EinfluB auf den Ver-

lauf der kolonialen Epoche, jede von ihnen verdeutlichte

nur den Verlust der traditionellen nicht-autoritâten Ge-

sellschaftsstruktur und die Niederlage der dezentralisier-

ten Dorfwirtschaft.

Das sich selbstregulierende Wâhrungssystem der Igbo

wurde abgelôst durch das von der Metropole herausgegebene

und kontrollierte britische Geld, dessen Menge im Umlauf

zentral bestimmt werden konnte. Die doppelte Struktur des

vorkolonialen Handels, der auf dem Dorfniveau den Bedürf-

nissen, der Bevôlkerung angepaBt wurde und im Fernhandel

auf Profitprinzipien beruhte, wurde ersetzt durch ein

einheitliches Handelssystem, das den Gesetzen des Welt-

marktes folgte.

Rechtsprechung hôrte auf,Konfliktrisung in kleinen in-

formellen Gruppen zu sein, sondern führte zur Verurteilung

nach einem festgeschriebenen Rechtskode. Die parallele Le-

bensführung von Mann und Frau wurde von den Missionen

attackiert, die die traditionellen Igbo nach dem Vorbild

der westlichen Familie umerziehen wollten. Die relativ

BIRGIT MULLER

hal-00468794, version 1 
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00468794/fr/ 
oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00468794_v1 
Contributeur : Eliane Daphy



- 108 -

ausgeglichene Arbeitsteilung der Geschlechter, wurde

zum Nachteil der Frauen aus dem Gleichgewicht gebracht,

als fast ausschlieBlich die Jungen eine moderne Erzie-

hung erhielten.

Die Entwicklungen, gegen deren Anfânge sich die Frau-

en in den zwanziger Jahren so heftig gewehrt hatten,

sind seither fortgeschritten, zum Nachteil der Frauen.

Die Entwicklungshilfe und staatiiche Schulausbildung

führen das Prinzip der Missionen fort, hauptsâchlich die

Jungen zu erziehen. Die landwirtschaftlichen Entwicklungs-

projekte lehren die Mânner, eintrâgliche Export-Produkte

anzubauen, moderne Gerâte zu gebrauchen und ertragstei-

gerndes Saatgut zu benutzen.
1) 

Die traditionelle Land-

wirtschaft bleibt den Frauen Uberlassen und wird kaum

weiterentwickeit. Dennoch bleibt es dieser Sektor der

Landwirtschaft, der den grUten Teil der Beviilkerung er-

nâhrt und der auch die Nahrungsmittel für die stândig

wachsende Stadtbevôlkerung produzieren mua.

In den Stâdten werden die Frauen hâufig Arbeitskrâfte

in Reserve, die unregelmâaige und schlecht bezahlte Teil-

zeitarbeiten annehmen müssen. Der moderne Sektor, das

heiBt, die Industrie- und BUroarbeit, ist meistens für

die Frauen unzugânglich, da sie eine schlechtere Aus-

1)

Boserup E. 1970 	 p.53
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bildung als die Mânner besitzen. Auch folgen die Arbeit-

geber der westlichen Auffassung, daB der Mann der erste

Verdiener der Familie sein sollte und vergeben offene

Stellen vor allem an Mânner.

Photo: schimpfende Marktfrau in Owerri 1981

Das einzige Mittel, das den Frauen in den Stâdten

bleibt, um der Abhângigkeit von ihrem Ehemann zu entgehen,

ist der Kleinhandel, die Heimarbeit und der Verkauf von fer-

tigen Mahlzeiten vor den Fabriken oder an StraBenecken. Da

es in den groBen Stâdten immer schwieriger wird, einen Stand

auf dem Markt zu ergattern, werden viele dieser Frauen zu

fliegenden Hândlern. Die Frauen arbeiten meistens teilzeit

und mit einer kleinen Profitmarge, die es ihnen erlaubt,
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mit den grUeren Geschâften in Konkurrenz zu treten. 1)

Da die Frauen sich in den Stâdten auch noch um ihre Fami-

lien kümmern müssen, haben sie oft weniger Bewegungsfrei-

heit ais ihre mânnlichen Konkurrenten, die professionellen

Hândler, obwohl es manche Hândlerin zu ùnglaublichem Reich-

tum gebracht hat.

Um sich gegenseitig in den Schwierigkeiten des Handels,

bei Krankheiten und Schulden beizustehen, finden sich die

Frauen in Assoziationen zusammen, die oft mehrere ethni-

sche Gruppen umfassen und meist auf dem Wohnviertel basie-

ren. Auf dem Markt gruppieren sich oft die Frauen, die die

gleichen Produkte verkaufen, in Kreditassoziationen. Jedes

Mitglied bezahlt regelmâBig einen Beitrag in einen Gemein-

schaftsfonds, der dann reihum jeder Frau als kleines Kapi-

tal zur Verfügung steht. Jedoch die Kontrolle der groBen

Mârkte entglitt den Hânden dieser Assoziationen, die Markt-

frauen filübsen sich heute der Kontrolle der Beamten fügen.

Vor allem in den ârmeren Schichten der Beveilkerung trâgt

die Frau also stets zum Einkommen der Famille bei. Auch in

einem Stadthaushalt sind die Ausgaben meist zwischen Mânnern

und Frauen aufgeteilt, wobei der Mann dem traditionellen

Schema folgend vor allem für die Miete, das Schulgeld der

Kinder und für dauerhafte Konsumgüter zustândig ist, wâhrend

die Frau die Lebensmittel, Kleidung für die Kinder und Medi-

kamente von ihrem Einkommen bezahlt.
2)

1)Egboh E.O. 	 1976 	 p. 81 - 92

2)Fapohunda E.R. 1978 	 p. 171 - 184
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Die moderne nigerianische Rechtsprechung ignoriert

diese Realitât und stellt die Frau zunehmend in die Ab-

hângigkeit ihres Mannes. Nach dem Familiengesetz gehdren

die Ersparnisse, die die Frau von dem Haushaltsgeld machen

kann sowie die Investitionen, die sie damit tâtigen kdrinte,

ihrem Mann.
1) 

Der kleine Handel, den eine Frau mit diesem

Geld ertiffnen keinnte, gehdrt also legalerweise ihrem Mann.

Die Igbofrau ist noch heute als Hândlerin und Produ-

zentin für den Lebensunterhalt ihrer Familie mitverant-

wortiich. Doch diese traditionelle Rolle sichert ihr nicht

mehr den Zugang zu führenden und entscheidenden Positionen

in Wirtschaft und Politik, die heute von westlich erzogenen

Spezialisten ausgefüllt werden. Obwohl einige nigerianische

Frauen in Handel, Wiesenschaft und Politik herausragende

Erfolge vorweisen kdnnen, so verliert doch die groBe Masse

der Fraùen an gésellschaftlichem Einflua, da sie den Aus-

bildungsvorsprung der Mânner noch nicht aufholen konnten

und Ihnen nach dem europâischen Modell immer mehr die

Rolle der Frau im Haus zugewiesen wird.

1 )

Adesanya S.A. 	 1974	 p. 3 - 27
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